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Motiv der Hexerei vorbei. Man denke z.B. an Hans Baldung Grien, Albrecht Dürer920 oder 
Filippino Lippi (z.B. Abb. 11, 12, 13), welche sehr attraktive und junge (wenn Hexen als Alte, 
dann gemeinsam mit Jungen) Frauen als Hexen darstellten.  
 

         

Abb. 11. Albrecht Dürer, Vier Hexen, Kupferstich (1497). Städel Museum  
Frankfurt am Main. Abb. 12. Filippino Lippi, Brauhexen (nach 1457). 

 
Schild ist weiters der Ansicht, in der Gestalt eines Ungeheuers sei der Teufel als 
Sexualpartner unglaubwürdig gewesen (immerhin war an der Hexenverfolgung nicht wenig 
unglaubwürdig), womit er das Rationalisierungsbedürfnis der VerfolgerInnen der Hexenden 
wohl erheblich überschätzt. Mit dem Teufel als Mann sei das Teuflische zu sehr 
untergegangen.921 Was aber wird aus den weiblichen Buhlteufelinnen? Erkennt man bei ihnen 
das Teuflische klar? Schild schließt, dass diese beiden Unpässlichkeiten dazu führten, dass 
das "wilde, sündhafte Treiben der Hexenleut" deutlich dargestellt wurde in den bildlichen 
Darstellungen.922 Schild dürfte recht leicht zu erschrecken sein, denn sämtliche von ihm 
besprochenen Darstellungen in jenem Artikel zeigen im wildesten Falle eine nackte Hexe 
oder ein sich umarmendes Paar (keine entblößten Geschlechtsteile, sexuelle Handlungen oder 
andere wüste Szenen). Wer heutige Werbungen gewöhnt ist und die frühneuzeitlichen 
Bildmetaphern der Hexenverfolgung nicht kennt, wird nach deren Betrachtung kaum 
annehmen, es handle sich um sexuelle Bilder, ganz zu schweigen von sexuellen Orgien. 
Wenn man das populärwissenschaftliche Schriftgut, die Literatur und die so genannten 
esoterische Publikationen der Gegenwart beobachtet, ist es interessant, dass "die Hexe" und 
                                                 
920 Z.B. Brinkmann zu Grien, Zika zu Dürer. 
921 Schild, Hexen–Bilder, 377. 
922 Ebd., 377. 
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das Hexenthema als Metapher von ihren SympathisantInnen ebenso als aktiv sexuelle gesehen 
werden, wie von den VerfolgerInnen. Neben den bereits erwähnten Fällen wie Göldin/Hauser, 
der Dämonologie, Rush, Spiekermann, der bildenden Kunst, der sexuellen Pathologisierung 
der Hexenverfolger in der Literatur, den sexualisierten WerwölfInnen und den aus der 
Verfolgung von Jüdinnen, Juden und KetzerInnen übernommenen Sabbatphantasien findet 
sich eine solche Beschreibung auch in "Hexengeflüster 2", wo eine feministische Perspektive 
der 70er–Jahre emanzipierte Frauen mit Hexen identifiziert und zugleich die historisch 
verfolgten Hexen als masturbierende, lesbische, Ehemännern und Priestern widersprechende 
und Fehlgeburten erleidende Frauen beschreibt.923  
 
 
 

 
 

Abb. 13. Hans Baldung genannt Grien, Zwei Hexen, Öl und Tempera aus Lindenholz (1523). 
Städelmuseum Frankfurt am Main. 

 
 
Abtreibungsbefürwortende FeministInnen wie Wisselinck924 beriefen sich lange Zeit auf die 
falschen Thesen von Heinsohn und Steiger, welche die Hexenverfolgung als von den Christen 
initiierte "Vernichtung" jener "weisen Frauen" bezeichneten, welche abortives und 

                                                 
923 Ewert, Hexengeflüster, 53. 
924 Wisselinck, Hexen, 16, 33–34. 



 115

empfängnisverhütendes Wissen weitergaben, da der Klerus auf diesem Weg die 
Bevölkerungszahlen zu heben versuchte. Ähnlich sind die ebenso widerlegten Behauptungen 
von Ehrenreich und English, nach denen Hexen weise Frauen mit abortiven Kenntnissen, 
Pharmaziekennerinnen und Hebammen gewesen seien, was Haug noch 2003 unkritisch 
zitiert.925 Haug bezieht sie sich auf die Anzahl weiblicher Opfer bei Levack, die sie deutlich 
in die Höhe treibt, indem sie falsche Zahlen angibt, die sie ein Zitat nach Levack zu sein 
behauptet.926 Doch damit übernehmen die "SympathisantInnen" der Opfer der 
Hexereiverfolgung nicht die Selbstbeschreibungen der Hexenden, sondern die gelehrte 
Dämonologie, die Urteilsgrundlagen der Juristen aus der Zeit der Verfolgung oder falsche 
Angaben populärwissenschaftlicher Autoren. Wenn Hexen nicht direkt sexualisiert 
beschrieben werden, wie in "Hexengeflüster", dann zumindest als Personen, die sexuell 
aktiven heidnischen Frauen als Heilerinnen und Abtreiberinnen zur Seite standen und einen 
Gegenpol zu den vermeintlich sexualfeindlichen, asketischen und unaufgeklärten christlichen 
Hexenjägern bilden. Walker behauptet, 1593 sei eine Frau als Hexe verurteilt worden, 
nachdem der Henker an ihr die Klitoris als Hexenmal identifiziert habe.927  
 
 
 
NICHT THEMATISIERTE SEXUALITÄTEN  
 
Irreale Sexualitäten wie die Buhlschaft wurden zum wesentlichen Bestandteil des 
Hexereistereotyps und sozusagen zum "Mittel" der Verfolgung. Doch gab es eine Reihe von 
Sexualitäten, die in die Diskurse nie oder kaum eindrangen; einige davon waren jedoch in der 
Frühen Neuzeit aktuelle Themen, einige nicht. Besonders aufschlussreich sind 
Beschreibungen von Sexualitäten, wenn es sich wie beim Hexenbild um reine Erfindung 
handelt. Die sozialen Regeln, wie zu zeigen sein wird, bleiben dabei aktiv. "Sexualität ist 
unsichtbar. Dargestellt können nur Vorstellungen im Bereich des Sexuellen werden", so 
Hammer–Tugendhat.928 Dafür ist die Hexereiverfolgung ein guter Beleg.  
Die Sexualisierung der Hexenden beruhte zum einen wesentlich auf Phantasien, auf Lügen, 
auf erfolterten Geständnissen und den misogynen Vorstellungen über das Wesen der Frau, 
welches von schier unstillbarer Wollust geprägt sei; zum anderen auf der Idee, dass besondere 
sexuelle Lust oder als Perversion eingeschätztes Verhalten mit teuflischer Verführbarkeit 
einhergehe. Wesentlich an diesen Vorstellungen ist, dass sie prinzipiell unwiderlegbar sind. 
Die unterschiedlichen Sexualisierungen gereichten den Hexenden ausnahmslos zum Nachteil 
und diffamierten zwei Personengruppen als der Hexerei vermehrt zugeneigte besonders: 
einerseits die angeblich von Natur aus wollüstigen Frauen, andererseits nicht entsprechend der 
eng definierten sexuellen Normen handelnde Menschen.  
Die Beschreibungen der Zaubernden als männliche oder weibliche Individuen erfolgten 
innerhalb der vorhandenen, aktuellen Diskurse und Interpretationsschemata. Das heißt 
einerseits, dass die Delikte auf die Geschlechter zugespitzt wurden, und dass Sexualitäten, die 
in der frühen Neuzeit nicht Thema der Theologie waren, kaum zu Themen der 
Hexenverfolgung werden konnten. Man fragte auch nicht katalogartig die verschiedensten 
verbotenen Sexualpraktiken ab, was relativ nahe liegend gewesen wäre, da man sich dabei an 
das vorhandene Vorbild der Beicht–Interrogatorien halten hätte können. Fragebögen stellten 
ohnehin eine wichtige Grundlage der Prozesse dar. Doch zahlreiche Sexualitäten wurden 
nicht erfragt, oder kamen nur ausnahmsweise und auf Umwegen in die Prozessakten. Dies 
hatte unterschiedliche Ursachen.  
                                                 
925 Haug, Wörterbuch, 655. 
926 Ebd., 679. 
927 Walker, Geheime, 549–550. 
928 Hammer–Tugendhat, Kunst, 69. 
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Zum in der Hexereiverfolgung nur am Rande oder nicht thematisierten zählen: 
 
Masturbation 
Die "stille Sünde" trat selten in der Hexenverfolgung hervor, allerdings fast ausnahmslos bei 
Kinderhexereiprozessen,929 z.B. in der Prozessakte des achtjährigen Waisenkindes Marcel 
Lutz930 und in theoretischen Abhandlungen. Bei Kramer gibt es einen Hinweis, demzufolge 
ein verheirateter Mann aus Koblenz von einer Frau dazu verhext wurde, mehrfach 
hintereinander masturbieren zu müssen, anstatt mit seiner Frau zu verkehren.931 Zumeist ist 
die Onaniebeschreibung auf das Ejakulat fixiert und kreist um die Frage der dämonischen 
Zeugung von Wechselbälgern.932 Theologischen Stellungnahmen zur Frage der Onanie vor 
dem 18. Jahrhundert bezogen sich interessanter Weise darauf, d.h. also auch auf Hexerei.933  
 
Orgasmusunfähigkeit oder Verlust der Lustfähigkeit 
Die Frau wurde zum Abortus behext, Zeugungsunfähigkeit oder Impotenz waren dagegen 
ausschließlich Männern angezaubert; das entsprach dem was eine Frau darf und soll: Kinder 
empfangen und austragen, aber nicht lustvoll sexuell aktiv sein. Ihre Leidenschaft diente 
maximal der Fortpflanzung, und nur so wurde sie in der theologischen Literatur diskutiert – 
selbst im Rahmen ihres Rechts auf die "eheliche Pflichterfüllung" und der "Notwendigkeit" 
eines Orgasmus der Frau zur Empfängnis. Zudem galt sie nicht, wie beim Mann, als 
Hindernis zum Vollzug der Ehe und war damit der Kirche kein Scheidungsgrund. Hexen 
verzauberten prinzipiell niemanden zu sexueller Maßlosigkeit, höherer Potenz oder 
besonderer sexueller Aktivität; der bei der Masturbation genannte Fall des Mannes aus 
Koblenz entspricht dem, denn sein Verhalten war einerseits gesundheitsschädlich und 
sündhaft, als Hauptübel galt aber der durch Zauberei verhinderte eheliche Kontakt. Lustvolle 
Praktiken mit Buhlen oder am Sabbat findet man ebenso wenig.  
 
Incubi und Succubi als SexualpartnerInnen 
Die Frage, ob DämonInnen nur mit jenen Menschen kopulieren, welche mit ihnen einen Pakt 
geschlossen hatten, blieb ungeklärt. Wenn nun Dämonen jede beliebige Körperform 
annehmen können, um Menschen zum unzüchtigen Geschlechtsverkehr zu bewegen, sind 
dann auch solche ohne Pakt gefährdet, ihre Sexualpartner vor sich zu glauben, während sie 
aber tatsächlich einem Abgesandten des Teufels gegenüberstehen? Die Theologen setzten sich 
mit dieser Frage kaum auseinander. Binsfeld war immerhin der Ansicht, Dämonen könnten 
nur die Gestalt jener Menschen annehmen, mit denen sie durch einen Pakt verbunden waren. 
Dabei ging es ihm in der Erörterung jedoch nicht um sexuelle Akte, sondern um die 
irrtümliche Anklage oder Verurteilung von Personen, welche am Sabbat gesehen worden 
seien, bei denen es sich aber vielleicht um Dämonen in deren Gestalt gehandelt habe.934 
Andere Dämonologen stellten sich diese Frage jedoch kaum, die einzige Ausnahme ist 
Gottlieb Spitzel, der jedoch zu wenig einflussreich gewesen sein dürfte, um Einfluss auf die 
Diskurse zu nehmen.935 Eine Kritik an Binsfelds Meinung hätte die Denunziation der 
Massenprozesse durch Erfragung der Anwesenden am Sabbat ad absurdum geführt. Ungeklärt 
blieb außerdem, wessen Gestalt die DämonInnen als BuhlInnen annahmen und inwiefern sie 
sich in Menschen verwandeln konnten, die anderen ähnlich waren. Zudem hätte man dann 
auch alle der Hexerei nicht verfallenen Ehe– und SexualpartnerInnen von Hexenden als 

                                                 
929 Siehe Kap. Kinderhexereiprozesse. 
930 Weber, Verführten, 169–179, 214–216. Vgl. Kap. Kinderhexereiprozesse. 
931 Kramer, Hexenhammer, 529–530. 
932 Vgl. Kap. Liebe, Impotenz und Fruchtbarkeit. 
933 Braun, Krankheit, 159, nach Roper, Evil, 118. 
934 Dazu Dillinger, Peter Binsfeld, o.S. 
935 Vgl. Vorbemerkungen. 
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gefährdet annehmen müssen, "versehentlich" mit DämonInnen zu verkehren, die sie für ihre 
GemahlInnen hielten. Doch wie hätte man christliche Menschen davor warnen sollen, wie sie 
bestrafen, wie es beweisen? Es soll hier auch auf die zahlreichen bereits erwähnten Fälle 
zurückverwiesen werden, in denen Menschen behaupteten, ihr Buhle hätte sich ihnen in der 
Gestalt ihrer PartnerInnen angenähert, von denen man nicht annahm, dass sie einen Pakt mit 
Luzifer geschlossen hatten.  
 
Sodomie, Analverkehr und Homosexualität bei Mann und Frau  
Hexende wurden nicht allgemein verdächtigt, gleichgeschlechtlichen Sexualpraktiken 
zuzuneigen. Der Terminus "Homosexualität" war als solcher in der Frühen Neuzeit unbekannt 
und wurde erst 1869 geprägt.936 Man verwendete die weit umrissenen Begriffe Sodomie und 
Unzucht zwischen Frauen. Sodomie galt als abscheuliches Verbrechen, vielfach wurde es 
"das Unaussprechliche" genannt, denn allein seinen Namen auszusprechen hielt man für 
gefährlich.937 Vergeblich sucht man nach einer strengen Definition des Terminus. Oft kann 
man deshalb nicht mehr feststellen, ob es sich um Sexualität von Mensch und Tier, anale 
Praktiken innerhalb einer heterosexuellen oder gleichgeschlechtlichen Beziehung, 
Masturbation oder etwas anderes handelte.  
Man bezog sich wenn man Sodomie ansprach explizit auf sexuelle Handlungen, denn die 
Frühe Neuzeit kannte keine homosexuelle Persönlichkeit, wie sie ab dem 19. Jahrhundert von 
der Medizin beschrieben wurde.938 Damals rückte immer mehr die homosexuellen 
Empfindungen in den Vordergrund, die auf einer angeborenen sexuellen Anomalie beruhend 
interpretiert wurden, während die Handlungen nebensächlich wurden. In der Folge fokuierte 
immer mehr die Psychatrie die Homosexuellen, anstatt sie der Zuständigkeit von 
Gerichtsmedizin und Strafrecht zu überlassen.939 
Wenn Menschen Sexualität mit PartnerInnen des eigenen Geschlechts praktizierten, galt das 
in der Frühen Neuzeit nicht als Charakter, Wesenszug oder dauerhafte Veranlagung, sondern 
als eine temporär ausgeübte, perverse, strafbare Handlung, die man sich sozusagen 
"abgewöhnen" könne, eine episodische Verirrung. Intimitäten zwischen Frauen wurden nur 
selten Gegenstand von Theologie oder Wissenschaft, galten bis ins 18. Jahrhundert für die 
Theologen als weniger bedenklich940 und drangen mangels allgemeiner Thematisierung in 
den Zaubereidiskurs nicht ein. Die sozialen Geschlechterstereotypen blieben bekanntlich rund 
um die Verfolgung der Zaubernden aufrecht. Homosexuelle oder Sodomiten galten der 
Hexerei im Gegensatz zu Frauen, EhebrecherInnen und Unzucht Treibenden nicht zugeneigt. 
Sodomie sah man nicht als in Zusammenhang mit Hexerei stehend.941 Das Delikt war höchst 
selten, und wenn, regional gehäuft, Thema von Zaubereiprozessen, jedoch nur als männliche 
Homosexualität, worin sich der theologische Diskurs spiegelt. Sodomie, welche jenseits von 
Zaubereiprozessen ein sehr häufiger Anlass für juristische Interventionen war, wurde kaum 
zum Thema der Hexenverfolgung, ebenso wenig gleichgeschlechtlicher Inzest. Nur 
männlichen Werwölfen wurde gelegentlich Homosexualität nachgesagt.  
Sodomie in heterosexuellen oder schwulen Beziehungen, aber auch mit Tieren, galt als eines 
der schwersten Verbrechen in der Neuzeit und wurde härter bestraft als Mord.942 Carpzov 
zählt sie in der Practica nova imperialis Saxonica rerum criminalium zu den crimen 
atrocissima, daneben nur Brandstiftung, Hexerei, Ketzerei, Münzfälschung, nicht aber die 
Ermordung eines Menschen.943 Sodomie hatte als Anklagepunkt gegen Ketzer einen höheren 
                                                 
936 Von Karl Maria Kertbeny – vgl. Eder, Kultur, 159. 
937 Ebd., 155. 
938 Vgl. ebd., 152. 
939 Vgl. ebd., 162–163. 
940 Brown, Lesbian, z.B. 70, 73. 
941 Herzig, Demons, 53. 
942 Flandrin, Geschlechtsleben, 154. 
943 III. Quaestio 102, Nr. 65./66., nach Hoke, Reiter, Quellensammlung, 465. 
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Stellenwert als gegen Hexende. Die Festlegung sexueller Vergehen von Zaubernden kreiste 
vorrangig um die Buhlschaft, und es war scheinbar nicht notwendig, das Delikt abstoßender 
auszuschmücken, als Geschlechtsverkehr mit Dämonen ohnehin erschien. Die Gefolterten 
erweiterten das Repertoire eher mit Aussagen über Schadenzauber, als mit sexuellen 
Ausuferungen.  
In Bamberg wurde "Sodomiterei" als übliches Delikt der Hexen in einem Schreiben an den 
Kaiser erwähnt.944 Dies dürfte aber eher auf der Meinung der Gerichtsleute beruhen, denn auf 
real passierten Handlungen, denn ihre Ansichten beruhten auf erfolterten Geständnissen. 
Sodomie wurde zwar als Ereignis am Sabbat (wo sich alle BesucherInnen vermischten, auch 
Verwandte und jene gleichen Geschlechts) in der Theorie ständig angesprochen, kam jedoch 
in Einzelaussagen oder individuellen Fallberichten kaum vor. Falls doch, dann ohne 
detaillierte Beschreibungen, wie z.B. wie über die Buhlschaft, wo zumindest der Ort, die 
Dauer, Häufigkeit und das physische Wesen der Dämonen nachgefragt wurde. Das ist ein 
weiters Indiz dafür, dass der Teufelsbuhlschaft vor allem aus einem ganz spezifischen Grund 
eine so hohe Bedeutung zugemessen wurde – ja werden musste: Sie besiegelte den 
endgütigen Abschluss des Paktes mit dem Teufel, wodurch die Hexenden zu HäretikerInnen 
wurden. Damit war nach "beiderley Recht" das Todesurteil besiegelt.  
Ein merkwürdiger Fall ist jener von Heinrich Hammerschmidt:945 Er wurde als Hexer 
denunziert, verhaftet und gestand unter Folter keines der Hexereidelikte, jedoch Inzest und 
Sodomie mit Tieren. Nun kann man fragen, ob er dies tatsächlich ausgeübt hatte, oder nur 
unter dem Schock der Folter gestanden hatte. Auf jeden Fall verurteilte man ihn zum Tode. 
Heinrich Hammerschmidt ist auch einer der ganz wenigen Hexer, die nicht so lange gefoltert 
wurden, bis sie exakt das aussagten, was im wahrsten Sinne des Wortes "gefragt" war. Mag 
dies daran liegen, dass ein Todesurteil in seinem Fall (sowohl wegen Inzest als auch für die 
Sodomie) ohnedies möglich war, oder weil Sodomiten auch als ketzerisch (Sexualakt gegen 
die Natur) galten, so ist dieser Fall dennoch eine auffallende Ausnahme. Falls er die 
gestandenen Delikte nicht tatsächlich verübt hat, mag ihm die Sünde der Lüge immer noch 
erträglicher erschienen sein als den Abfall von Gott zu behaupten; immerhin musste er als 
Sodomit auch keine Menschen, sondern nur Tiere dem Scheiterhaufen ausliefern. 1615 wurde 
der Dieb Peter Kleikamp946 in Ahlen unter anderem wegen Sodomie angeklagt, vorerst jedoch 
nicht wegen Hexerei. Er wurde verhört, die Taten konnten ihm jedoch nicht bewiesen werden, 
in der Folge wurde Kleikamp wegen Zauberei angeklagt, war aber nicht geständig, woraufhin 
er des Nachts sogar von mehreren Dienern bewacht wurde, um vom Teufel nicht 
"gestochen"947 werden zu können. Tags darauf gestand er Zauberei, ein Werwolf zu sein (in 
einer Rotte, zu der Männer und Frauen gehörten), Sabbatbesuch, Buhlschaft, seine 
verstorbene Frau wieder getroffen und ihr zugesehen zu haben, wie sie mit ihrem Buhlen 
sexuell verkehrte, wozu der Buhle mit seiner Frau "auf die Seite gegangen sei".948 Haben auch 
Teufel und WiedergängerInnen etwas wie Schamgefühle? Allerdings kam keiner der Bauern, 
deren Vieh Kleikamp getötet zu haben gestand, tatsächlich zu Schaden. Einem Bauern etwa 
wollte er ein Schaf getötet haben, der hatte aber nie Schafe besessen.949 Peter Kleikamp 
wurde wegen Hexerei und Schadenzauber lebendig verbrannt, nicht aber wegen Sodomie.  
Was für Sodomie gilt, darf man auch für Analverkehr feststellen; homosexuelle, heterosexuell 
bzw. zwischen einer Frau und einem Dämon wurde diese Praktik kaum behauptet. Und 
welche Arten von Geschlechtsverkehr übt ein Dämon bevorzugt? Die Antwort blieben die 
Theologen schuldig; weil auch Dämonen sich an die "Natur" gehalten haben sollen, waren 

                                                 
944 Wittman, Bamberger, 213–214, Zitat 213. 
945 Rainer Decker, Die Hexen und ihre Henker, 155. 
946 Dazu Soldan–Heppe, Bd. 2, 33–38. 
947 Ebd., 33. 
948 Ebd., 34. 
949 Ebd., Bd. 2, 36. 
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ihre Möglichkeiten beschränkt. Für die Ignoranz der Dämonologie gegenüber Homosexualität 
könnte man als Hauptursachen anführen: einerseits war die allgemeine Auffassung, Dämonen 
egal welchen Ranges, würden Sodomie als Verbrechen wider die Natur ebenso verabscheuen 
wie der Klerus950 und sie nie praktizieren. Andererseits war das dämonologische Hexenbild 
vorrangig ein weibliches, während Sodomie eher als von Männern geübtes Verbrechen 
gesehen wurde. Wie erwähnt widmeten sich die neuzeitlichen Gelehrten den Lesben sowieso 
kaum. Durch die Flexibilität der dämonischen Leiber bezüglich des von ihnen angenommenen 
Geschlechts gab es keinerlei Veranlassung, das ohnehin schändliche Verbrechen der 
heterosexuellen Buhlschaft dadurch weiter zu diskreditieren. Doch weil Sexualitäten mit dem 
Teufel selbst, der ja als männlich gesehen wurde, nicht zum Hexereiverbrechen gehörten, 
kamen Hexer sozusagen nicht in die Bedrängnis, mit ihm verkehren zu müssen. Da die sich 
später entwickelnde Idee von der nicht überwindbaren Fixierung der Homosexuellen auf ein 
Geschlecht951 nicht bekannt war, kam man auch nicht auf die Idee, dass einige unter den 
Hexenden die Buhlschaft mit einer dämonischen Gestalt ihres eigenen Geschlechts 
bevorzugen oder verlangen könnten.  
 
Sexualität mit Tieren  
Zoophilie war zwar gelegentlich ein Thema, aber galt nicht als typisches Delikt der 
Hexenden; dabei ist zu bemerken, dass diese Form von Sodomie in der Frühen Neuzeit ein 
sehr häufig gerichtlich geahndetes Delikt (vermutlich sehr viel häufiger als Hexenprozesse) 
war, das schwerste Strafen nach sich zog und wegen seiner Häufigkeit allgemein bekannt 
gewesen sein dürfte.952 Bereits das frühe Christentum setzte sich damit auseinander.953 Der 
Buhle der verheirateten Greth Clas aus Longuich, hingerichtet 1589, trat als hässlicher Hund 
auf, in dieser Gestalt buhle er auch mit ihr.954 Dieser Bericht ist aber einer unter sehr wenigen 
Hinweisen zu dieser Thematik. Zu bemerken ist, dass es den Folternden ein leichtes gewesen 
wäre, häufiger das Geständnis zu erpressen, dass Hexer oder Hexen mit ihren Buhlen in 
tierischer Gestalt oder jenen Tieren, mit denen sie angeblich zum Sabbat flogen (vor allem der 
Bock), verkehrt hätten, dies war aber keineswegs der Fall. 
 
Oralverkehr  
Orale oder manuelle Stimulation wurde mit Ausnahme der Kinderprozesse, wo es sich jedoch 
nicht um Ereignisse am Sabbat handelte, sondern um Berichte von realen Geschehnissen, nie 
erwähnt. Ebenso wenig findet man Berichte anderer sexueller Praktiken, die man heute unter 
"Petting" oder "Vorspiel" zusammenfassen würde, obwohl sie bekannt waren.955 Auch dazu 
findet man einige Ausnahmen unter den Kinderprozessen, die jedoch vermutlich auf 
tatsächliche (Missbrauchs–)Erlebnisse zurückzuführen waren. Die sechzehnjährige 
Margaretha Butzbach behauptete, das Glied des Teufels geküsst, gestreichelt ("ayay machen") 
und berührt zu haben.956  
 
Inzest 
Der Vorwurf, sexuelle Kontakte mit nahen Verwandten zu praktizieren, trat kaum in 
Zusammenhang mit Hexerei auf, wenn man von der dämonologischen Sabbatbeschreibung 
absieht. Kärgliche Hinweise zu eventuell realem Inzest gibt es im Musiel–Register. In der 
über rund achteinhalb Jahre lang geführten Auflistung des berüchtigten Hexenverfolgers 

                                                 
950 Kramer, Hexenhammer, 196; Herzig, Demon, 53–54. 
951 Vgl. Eder, Kultur, 159–163. 
952 Vgl. z.B. Liliequist, Peasants; Hehenberger, Unkeusch. 
953 Vgl. Exodus 22,19, Leviticus 18,23 und 20,15–16, Deuteronomium 27,21. 
954 Biesel, Die oberste, 48. 
955 Vgl. Kap. Illegitime Sexualität. 
956 Weber, Verführten, 225–226. 
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Claudius Musiel finden sich 6300 Besagungen betreffend ca. 1380 Personen (viele Personen 
wurden mehrfach besagt) aus 97 Ortschaften, die hingerichtet wurden,957 davon lediglich zu 
zwei Personen Notizen, die auf Inzest hinweisen. Hans Cuno zu Rofer, 1590 hingerichtet, 
besagte neben dem Hexenjäger Doktor Flade, Bürgermeister Hans Kesten und mehreren 
Geistlichen: "38 Hans Jacob sein bruder 39 Margareth sein schwester 40 Maria sein 
schwester Ulrich fraw".958 Rechts neben dem Eintrag dieser drei Personen wurde in Klammer 
der Vermerk "incesti" beigefügt. Zudem denunzierte Hans Jacob Meisenbein zu Rofer, der 
Annas Sohn war und im Oktober 1592 hingerichtet wurde, sowie 149 weitere Menschen: 
neben Bürgermeister Dietrich Flade den zur Zeit der Aussage bereits hingerichteten Hans 
Kesten, einen Webermeister aus Trier, dessen Frau, mehrere Geistliche und Nonnen, einen 
Schultheiss, Bürgermeister Peter Beer, einen Lehrer, vor allem aber unter Nr. 127 vermerkt 
"Meisenbeins Anna sein motter so Jnne[n] verfort, 128 Hans Cuno sein Brod[er] 129 Maria 
sein schwester 130 Margretg[en] sein sustergen",959 also Margarete, sein "Schwesterchen". 
Die Herausgeber merken an,960 dass Nr. 127 darauf hinweist, das Hans Jacob Meisenbein 
seine Mutter besagte, ihn sexuell oder zur Zauberei verführt zu haben. Da allerdings in der 
Aussage seines Bruders Hanc Cuno beim Namen von Hans Jacob der Vermerk "incesti" 
angeführt wurde, kann man annehmen, das eine sexuelle Handlung gemeint war. Im Kapitel 
"Worterklärungen" findet man den Hinweis zum Stichwort: 

 "incestis = Personen, die miteinander im Inzest lebten; hier: die Beschreibung eines 
solchen Verhältnisses zwischen den Brüdern und Schwestern bzw. der Mutter, der 
Familie Meisenbein; es bleibt unklar, ob es sich lediglich um die Beschreibung der 
fiktiven Buhlschaft während des Hexensabbats handelt oder aber den so 
Angesprochenen ein tatsächliches Inzestverhältnis zur Last gelegt wird".961 

Anna Meisenbein richtete man bereits im Oktober 1590 hin. Sie hatte ihre Tochter 
Gretchen,962 Flade, Beer, Kesten und mehrere Geistliche besagt;963 der Bruder Eraßmuß 
Schuster aus der Karthause habe mit ihr getanzt und mit ihrer Tochter "seinen willen 
gedribe[n]"; Bruder Hans Bender, ebenfalls aus der Karthause, habe mit ihrer Tochter Maria 
"in unzucht gelebt uff alle[n] dantzplatzen".964 Anbetrachts der Tatsache, dass Anna 
Meisenbein einen Bruder namens Theis Meisenbein hatte (ebenfalls hingerichtet),965 kann 
man annehmen, dass sie unverheiratete, mehrfache Mutter war, ein in jener Zeit höchst 
unangesehener Familienstand.  
Ob dieser Inzest tatsächlich stattgefunden hat – wir wissen es nicht. Typischer Weise kam in 
diesem Fall eine Familie aus der finanziell prekären Unterschicht mit schlechtem Leumund, 
illegalem Sexualverhalten (Unzucht, illegitime Geburten) in die Mühlen der 
Zaubereiprozesse. Dieser Fall zeigt, dass das Inzucht nicht willkürlich und nach dem 
Schneeballprinzip den Hexenden nachgesagt wurde, sondern uns als Ausnahmedelikt 
begegnet. Auch innerhalb der zunehmend die Rechtsgrundlagen übergehenden und 
ausufernden Zaubereiprozesse (crimen exceptum) gab es Grenzen, die nicht überschritten 
wurden. Das Ziel scheint überwiegend die Hinrichtung der Hexenden als deviante Personen 
gewesen sein, durchaus nicht die inflationäre Zuschreibung von Sexualdelikten. Denn durch 
Folter hätte man ein Inzestgeständnis wohl von der Mehrheit der im Musiel–Register 

                                                 
957 Voltmer, Hexenregister, 72* (Stern ebd. wie im Original). 
958 Ebd., 232–233. 
959 Ebd., 244. Zur Bedeutung von "sustergen" vgl. ebd. 292, Stichwort "geschwestert, gesusteren = Schwester", 
auch ebd., 298, "suster = Schwester". Eckige Klammern im Zitat wie bei Voltmer. 
960 Ebd., 244, FN 677. 
961 Ebd., 293. 
962 Im Original Gretgen genannt. 
963 Voltmer, Hexenregister, 228–230. 
964 Ebd., 229. 
965 Ebd., 351. 
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angeführten Personen zuwege bringen können, man strebte dies augenscheinlich mitnichten 
an.  
Bei der Betrachtung der Fälle sticht zumeist ins Auge, dass hexenden Personen (oder 
Gruppen) oft ohne Fürsprecher oder schlecht beleumundet waren. Sie hatten ihre soziale 
Integration verloren oder nie von eine solche genossen, was Armen selbstredend leichter 
"geschah" als finanziell überdurchschnittlich gut gestellten oder Adeligen. Bei auffällig vielen 
Opfern der Hexenreiverfolger sind sexuelle Verhaltensweisen nachweisbar, die den 
damaligen moralischen Normen widersprachen. Allerdings nicht immer ging es um 
Sexualität, die den "Ruf" einer Person beschädigte. Katharina Henot (hingerichtet 1627) 
beispielsweise war nicht lange vor ihrer Verhaftung (die übrigens nur rechtswidrig zustande 
kam) ins Gerede gekommen, da sie und ihre Familie 1625 den Tod des eigenen Vaters 
verheimlicht hatten, um damit sein Begräbnis über viele Wochen hinauszuzögern, wodurch 
seine lukrativen Ämter weiter genutzt werden konnten. Ihre geistlichen und politischen 
Kontakte halfen ihr nicht, einem begonnenen Inzichtverfahren966 kam der Zaubereiprozess 
zuvor. 
Sofern Inzest in Zaubereiprozessen eine Rolle spielte, tut er das weniger als Verbrechen an 
Kindern, sondern als Schandtat, bei der den Kinderhexen ebenso Verantwortung (d.h. 
Ehrverlust und Mittäterschaft) unterstellt wurde wie den beteiligten Erwachsenen. Dies 
entsprach der gängigen Einschätzung von Inzest. Nur sehr kleine Kinder, von denen man 
nicht glaubte, sie könnten sexuelle Reize aussenden, wurden als Opfer gesehen – allerdings 
als verdorbenes Opfer, das besonderer Betreuung und religiöser Erziehung bedürfe, um nicht 
auf diesem Pfad zu bleiben und in die christliche Gesellschaft rückgeführt werden zu 
können.967 Generell finden sich Inzestvorwürfe in Hexenprozessen relativ selten, wenn dann 
meist in Verbindung mit weiteren schweren nichtzauberischen Verbrechen. Ein Beispiel dafür 
ist der Massenmörder Peter Stump.968 Unzucht scheint mit deutlich höherer 
Wahrscheinlichkeit zu Hexereiprozessen geführt zu haben als Sexualkontakte mit 
Verwandten.  
 
Sadomasochismus oder Bondage 
Schmerz, Fesselungen und Gewalt zur erotischen Luststeigerung waren ebenso kein Thema, 
da sie scheinbar die neuzeitliche Lebenswelt nicht spiegelten, und auch in Beichtbüchern 
keine Erwähnung finden, während zumindest sadomasochistische Sexualitäten in der Antike 
nachweisbar sind.969 
 
Sexualisierte Gewalt970 
Sexualverbrechen waren weder Thema der Verfolgung, noch wurden sie in Prozessen, die 
selbige nahe legten (etwa in einigen Kinderprozessen), in Erwägung gezogen. Ebensowenig 
in Zusammenhang mit der Buhlschaft sah man sie als teuflische Tat, obwohl die 
Beschreibungen der Menschen, die den Pakt angeblich damit besiegelten, Berichten von 
sexualisierter Gewalt sehr ähnlich sind, die Buhlschaft von Dämonologie und Erwachsenen 
als gewaltvoll und schmerzlich beschrieben wurde und ihre historischen Wurzeln (Pan, Satyrn 
usw.) eindeutig von Vergewaltigung erzählen. In einigen Fällen wurden die Opfer 
sexualisierter Gewalt sogar als Hexen angeklagt und die Täter als Verzauberte interpretiert,971 
oder angeklagte Hexende Opfer dieser Form von Gewalt – in der Haft oder durch den Richter, 

                                                 
966 Vgl. zur Anwendung dieses Prozessmittels, um sich eines Gerüchts zu entledigen: Erler, Handwörterbuch, 
413–415. 
967 Vgl. Kap. Sexualisierte Gewalt. 
968 Vgl. Kap. Flexible Körper. 
969 Moretti, Etruskische, 93, Abb. 63. 
970 Vgl. Kapitel Sexualisierte Gewalt und Kap. Kinderhexereiprozesse. 
971 Vgl. den Fall Spiekermann im Kap. Sexualisierte Gewalt. 
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wie im Fall von Johann Moller. Von der modernen Geschichtswissenschaft wurde das Thema 
marginalisiert und als Erklärung abgelehnt (Rau, Roper); eine Ausnahme bildet Hartwig 
Weber, obwohl in Kinderprozessen (immerhin ein Drittel aller Fälle von Hexereiprozessen) 
nahe liegt, dass sexualisierte Gewalt im Spiel gewesen sein könnte und häufig sexuelle 
Erfahrung von Kleinkindern, die von sich aus von Hexerei sprachen, unzweifelhaft ist. Wenn 
bei diesen Geschlechtskrankheiten vorliegen, bei Mädchen die Jungfernschaft nicht 
vorhanden war oder sie bestimmtes Wissen mit grausamen Berichten verknüpften, ist wohl 
sexualisierte Gewalt vorauszusetzen.  
Pädophilie wurde in der Neuzeit als Inzest oder Nothzucht abgehandelt und in 
Hexereiprozessen nicht Thema, was insofern dem neuzeitlichen Gesetz entsprach, als 
Personen schlechten Leumunds, zu denen Hexende ja zu rechnen sind, ohnedies nicht als 
"Opfer" sexualisierter Gewalt denkbar waren. 
 
Prostitution 
Margarethe Braun972 und ihr Mann wurden 1582 wegen Münzfälschung und Kuppelei 
angeklagt, erst später kam Zauberei dazu. Braun soll versucht haben, ledige und verheiratete 
Frauen zu Sexarbeit zu überreden, indem sie ihnen weniger Arbeit, mehr Erfolg und einen 
attraktiven Partner (z.B. einen Geistlichen) versprach. Sie selbst hatte sich gelegentlich bei 
Studenten und Klerikern prostituiert. Doch sonst findet man kaum Prostituierte in 
Hexenprozessen. Man versuchte nicht, sich dieser Gruppe durch Hexenprozesse zu 
entledigen, wie es regional bezüglich BettlerInnen oder in sexuellen Beziehungen lebenden 
Klerikern der Fall war. Hexen galten nur als "Teufelshuren". 
 
Coitus Interruptus, empfängnisverhütende oder abtreibende Maßnahmen wurden nicht 
erfragt. Sie nahmen zwar gewissen Raum in den theoretischen Schriften ein (v.a. als 
Behinderung der Empfängnis), wurden in den Prozessberichten im Gegensatz zu Kindsmord 
oder Hemmung der Zeugungsfähigkeit von Mann und Tier aber nicht erwähnt. Coitus 
Interruptus hätte mit den zeugungsunfähigen Buhlen keinen Sinn gehabt; da auch keinerlei am 
Sabbat entstandene Schwangerschaften berichtet wurden, dürfte man die dort geübten 
Sexualitäten eventuell per se für unfruchtbar gehalten haben. Nach privater, legitimer 
Sexualität, wo ein Interesse an der Verhinderung von Empfängnis vorhanden gewesen sein 
könnte, erkundigten sich die Gerichte nicht. 
 
Legitime sexuelle Handlungen der Angeklagten 
Der Vollzug der "ehelichen Pflicht" wurde nicht erfragt, etwa um daraus auf Hexereiaffinität 
zu schließen. Es scheint keinen Raum, aber auch keine Notwendigkeit für die Beschreibungen 
zulässiger sexueller Akte gegeben zu haben. Dasselbe galt für perverse Interessen oder 
besonders häufigen Wunsch nach Beischlaf. 
 
Sexuelle Verweigerung  
Ebensolches darf man für Verweigerung oder Unmöglichkeit der ehelichen Beiwohnung 
wegen Krankheit der EhepartnerIn, behaupten, welche bei Nothzuchtdelikten regelmäßig 
erfragt wurde und zur Strafmilderung führen konnte. Das ist spannend, denn sowohl die 
Vergewaltiger als auch die Hexen galten im weitesten Sinne als TriebtäterInnen. Während 
beim männlich gedachten Vergewaltiger jedoch die Ehefrau befragt und er quasi mit 
mangelnder Möglichkeit zu legitimer sexueller Betätigung entschuldig wurde, galt die 
lüsterne Natur der Hexe nicht als Entschuldigung, sondern nur als Indiz für die Täterschaft. Es 
wurde so dargestellt, dass Unzüchtige dem Teufel verfallen seien oder mit magischen Mitteln 
ihren Sexualpartnerkreis erhöhten – allerdings nur in seltenen Fällen. Es war nicht so, dass 

                                                 
972 Voltmer, Konflikt, 42. 
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Hexende in Prozessen nach ihren SexualpartnerInnnen gefragt wurden oder man annahm, 
dass der Teufel sie alle dazu bringen wollte, Unzucht zu begehen, mit Ausnahme des Sabbat, 
wobei es über die Geschehnisse dort keine regelmäßigen Nachfragen oder Auskünfte gibt.  
Hexen wurden nach Meinung der Hexenverfolger nicht speziell deswegen auf den Sabbat 
gebeten, um dort sexuellen Ausschweifungen nachzugehen, obwohl das ein schweres 
moralisches Vergehen war; ebenso wenig waren sie berühmt dafür, sich intensiv um 
zahlreiche diesseitige SexualpartnerInnen zu bemühen, was dem Charakter der Hexen, wie 
ihn die Dämonologen beschrieben, entsprochen hätte. Es reichte eine einzige außereheliche 
Affäre, um ins Gerede zu kommen. Ihrem Buhlteufel konnten sich die Hexer und Hexen 
jedoch nicht verwehren, wenn er den Koitus verlangte. 
 
Bei der Lektüre der Quellen erhärtet sich der Eindruck, dass die Hexe keine sexuell 
handelnde, sondern eine sexuell motivierte war: Eine Persönlichkeit, die durch ihren 
sexualisierten Charakter angetrieben wurde, ihre schlechten Taten aber kaum in erfreuliche 
sexuelle Taten umsetzte, sondern eher in Impotenzzauber, Disharmonie zwischen Eheleuten 
stiftete, Fruchtbarkeit störte, Kinder mordete oder andere Wege zur Schädigung von Mensch 
und Tier suchte. Hexen übten keine lustvollen, verbotenen oder abartige Praktiken mit ihren 
Buhlen. Sie kopulieren in der Missionarsstellung, wie sie religiös für ChristInnen 
vorgeschrieben wurde. Es ist nicht auszuschließen, aber ebenso wenig wahrscheinlich, dass 
die Tabuisierung sexueller Themen ein Grund für die Nichterwähnung gewesen sein mag, um 
die ZuhörerInnen bei der Verlesung des Endurteils bei der Hinrichtung nicht auf "Ideen" zu 
bringen – denn diese Endurteile waren ein wesentliches Mittel zur Verbreitung des 
Hexenglaubens. Man mag verwundert sein, dass die Grausamkeit der gerichtlichen Verfahren 
und ihre Absurdität so wenig subversives, revolutionäres Potential in den Angeklagten 
erwecken konnte und vermuten, dass Gefolterte wenigstens manchmal, ihrer ausweglosen 
Zukunft ins Auge blickend, ihren Henkern und Richtern besonders absurde, perverse, vulgäre, 
erotische Geschichten berichtet hätten, um sie noch mehr zu schockieren. Dagegen spricht 
jedoch einiges: 
1. es hätte zur Gefährdung für andere Angeklagte werden können 
2. in vielen Prozessen war klar, dass die Gerichtsleute ohnehin kein Interesse an Hexerei 
oder an der gerechten Strafe für reale Verbrechen hatten, sondern entweder Sadisten waren, 
einfach "Lust" an der Machtausübung hatten, oder Nebenbuhler und unliebsame Personen 
auslöschen wollten. Solche Fälle zeigen die Berichte vom Zauberer–Jackl–Prozess, von 
Johann Junius oder Hermann Löher ganz deutlich. 
3. Vor allem aber beginnen Entführte, Gefolterte, gefangen Genommene und andere 
Opfer bestimmter Arten von Gewalt relativ bald, auf die Bedürfnisse der TäterInnen, denen 
sie ausgeliefert sind, einzugehen und deren "Wünsche" quasi zu erfüllen.973 Das führt dazu, 
dass sie erzählen, was diese von ihnen hören wollen bzw. was die Opfer glauben, dass die 
TäterInnen, also im Fall der Hexerei die Henker und Richter, hören wollen. Doch sie erzählen 
das nicht nur, sie beginnen teilweise, selbst daran zu glauben, ihr Leben und die Reste ihrer 
subjektiven Moral danach auszurichten und sich mit den Ideen ihrer VerfolgerInnen zu 
identifizieren. Weil die TäterInnen meist die einzigen Menschen sind, mit denen sie noch 
Kontakt haben, werden sie auch zu den einzigen Personen, welche sämtliche Wünsche der 
Opfer erfüllen könn(t)en – nach Nähe, Berührung, Trost, Zuwendung und die Hoffnung auf 
Rettung.974 Weil den Opfern diese völlige Auslieferung klar ist, versuchen sie mit allen 
Mitteln, die TäterInnen maximal positiv zu stimmen, weil dies die einzige Chance für sie ist, 
zu überleben oder ihre, vielleicht letzten, Tage angenehm zu gestalten.  
Deswegen gestanden die Hexenden Taten, die sie nicht getan hatten, nicht tun hätten können, 
von denen sie nicht einmal wussten, dass es sie gibt und nicht wussten, was sie erzählen 
                                                 
973 Reemtsma, Keller, 172–173, 177–180, 186–191; Herman, Narben, bes. 109–118. 
974 Reemtsma, Keller, 177–178; Herman, z.B. 112; Keller, Psychologie, 33–34. 
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sollten. Vollständige Kontrolle (Nahrung, Ort, Kontakte, Bewegung)975 über die Inhaftierten 
unterstützt diese Entwicklung sehr. Das Geständnis muss freiwillig erfolgen, um für die 
TäterInnen befriedigend zu sein, also ohne Folter wiederholt werden (nur dann galt es als 
rechtens) und die Opfer hatten sogar noch dankbar zu sein. Denn die Strafe wurde theologisch 
aber auch juristisch als Reinigung von den Sünden interpretiert, die Hinrichtung als letzter 
Weg, um in den Heilsplan Gottes reintegriert zu werden.976 "Der Täter [die Täterin] wird in 
Gefangenschaft der wichtigste Mensch im Leben des Opfers."977 "Für den Entführten ist der 
Entführer die einzige wirkliche Realität außerhalb der Zelle".978 Es ist fast unmöglich, sich 
dem zu widersetzen, die einzigen beiden möglichen Wege sind meist Hungerstreik und 
Suizid. Suizid galt aber bei Hexenden als Tateingeständnis, Verweigerung der Annahme der 
gerechten Strafe oder als Mord durch den Teufel, während Nahrungsverweigerung in der 
Neuzeit eine kaum bekannte Strategie war. 
Absolute Unterwerfung, begleitet von perfekter psychischer Demoralisierung findet statt, 
wenn man die Opfer dazu bringt, ihren eigenen Moralvorstellungen entgegen zu handeln, 
etwa indem sie zugeben, dem Glauben abgesprochen zu haben oder schwere Sünden begehen 
– wenn Hexende andere denunzieren. Für das Funktionieren der TäterInnen ist es nötig, dass 
die Opfer dem zustimmen, was sie tun, d.h. dass die moralische Legitimation beidseitig 
vorhanden ist. Das kann bis zur Dankbarkeit bei den Opfern gehen.979 Für die 
Hexereiprozesse heißt das, dass sie das Gericht anerkennen müssen, die Justizfolter nicht 
ablehnen dürfen und ihre Taten freiwillig gestehen, ohne zu widerrufen. Es war sicher für die 
Gerichtsleute ein bedeutender emotionaler Vorteil, jeden Widerspruch der Gefolterten mit der 
Hilfe des Teufels erklären zu können. 
 
Sexualneurotische Hexenverfolger? 
 
Häufig wird in der Literatur behauptet, Hexenrichter und Dämonologen hätten ein besonderes 
Interesse an Aussagen zur Sexualität gehabt, daraus folgert man beinahe ebenso oft eine 
gestörte psychische Konstitution der Verfolger bezüglich ihrer eigenen Sexualität. Quaife 
bezeichnet die Autoren, welche den Geschlechtsverkehr mit Buhlen als schmerzhaft 
beschreiben, als "phallic–sadistic males".980 Man darf annehmen, dass es sexualneurotische 
Menschen in allen Epochen gibt, diese Tatsache allein erklärt nicht die Hexenverfolgung. 
Das Interesse an Sexualität war in der Frühen Neuzeit nicht ungewöhnlich, selbst die 
theologischen Schriften zeugen davon. Zudem beruht Wissensdurst bezüglich des 
Geschlechtslebens nicht zwingend auf Voyeurismus oder einer Sexualneurose, schon gar 
nicht ist er per se krankhaft. Denn alle die AutorInnen, die den Dämonologen und 
Hexenverfolgern jene Dinge vorwerfen, interessieren sich ja selbst für diese Phänomene und 
säßen demnach im gleichen Boot wie Kramer, Bodin oder Musiel. Nicht unsatirisch wirkt es, 
wenn HistorikerInnen oder populärwissenschaftliche AutorInnen feststellen, die 
Hexereiverfolger hätten in ihren Opfern gesehen, was sie selbst sich wünschen, aber nicht 
auszuleben wagten; denn nach dieser Logik steckt in allen HexenforscherInnen ebenso ein 
Hexenjäger oder eine Hexenjägerin. Dem entspräche der Aphorismus von Adorno, demnach 
der Splitter im eigenen Auge das beste Vergrößerungsglas ist.  
Anzumerken ist diesbezüglich, dass Kindern, welche nach der Interpretation von Weber und 
Rau die Hexerei nutzten, um über Sexualität zu sprechen, dies nicht negativ ausgelegt wird, 
obwohl sie ebenso Menschen in Lebensgefahr brachten wie die Inquisitoren. 

                                                 
975 Herman, Narben, 109, 111. 
976 Ebd., 109. 
977 Ebd., 108. 
978 Reemtsma, Keller, 180. 
979 Herman, Narben, 109, 111, 118–119. 
980 Quaife, Godly, 100. 
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Es zeigt sich, dass der angebliche Voyeurismus ohnedies auf falschen Unterstellungen beruht. 
Die Gerichte hätten sich sehr viel mehr auf die "sexuellen Szenen" der vermeintlichen 
TrudnerInnen hängen können, was jedoch nicht der Fall war, wenn man von Ausnahmen wie 
Kramers Prozess in Innsbruck absieht. Es mag auch das Zölibat des Katholizismus nicht 
alleinige Ursache sein, denn der Protestantismus kennt kein Zölibat, dennoch aber eine 
Hexereiverfolgung, die der katholischen um nichts nachsteht. Dennoch ist nicht zu leugnen, 
dass große Teile mancher Schriften von außergewöhnlicher Misogynie (Bodin, Malleus) und 
einer eindeutigen und häufig absurden Angst gegenüber sexueller Handlungen und der 
Beschädigungen der männlichen Geschlechtsorgane981 sowie der Beschäftigung mit der 
natürlichen, zu Ausuferungen neigenden weiblichen Sexualität gezeichnet wird, die sich in 
anderen Werken kaum findet, etwa bei Guazzo.982 Doch selbst Bodin war nach Scholz 
Williams weniger von Angst vor "sexuellen oder kannibalistischen Ausschweifungen"983 
besessen, als er die Einführung der teuflischen Gegenwelt fürchtete, welche nämlich "die 
Ordnung der Familie und damit die der staatlichen Gemeinschaft"984 außer Kraft gesetzt hätte. 
Er diente damit über Jahrhunderte als Vorbild mit seinem Ideal der (natürlich väterlich 
dominierten) Familie als Keimzelle des Staates.985 
Faktum ist, dass die meisten Prozessprotokolle sich verhältnismäßig ausführlich mit der 
Teufelsbuhlschaft beschäftigen, andere Sexualitäten jedoch fast nicht erwähnt oder 
nachgefragt wurden. Ausnahmen stellten sexuelle Geschehnisse dar, welche die Ehre der 
Angeklagten mindern, also reale sexuelle Verfehlungen und Straftaten wie uneheliche 
Geburten (welche das Delikt der Unzucht bezeugen, z.B. bei Anna Göldin), als strafbare 
Taten, die tatsächlich passierten. Von dem, was wir heute als "irreale", also erfundene 
sexuelle Entgleisung bezeichnen würden, findet man wenig in den Prozessakten. Lediglich 
einige Dämonologien beschäftigten sich ausführlich mit diesen Themen. Wo Sexualitäten 
erörtert wurden, geschah dies fast ausnahmslos in einer sehr diskreten Weise, die sich dem 
Thema eher durch Andeutungen zuwandte.986 Auch dort, wo man ausführlicher 
Beschreibungen findet, enthalten sie keinerlei pornographische Elemente und sind nicht 
praktisch ausgerichtet. Die Folterungen, sofern sie unbekleidet stattfanden, waren dies bei 
allen DelinquentInnen, nicht nur bei den vermeintlichen UnholdInnen; die Gerichtsleute 
waren davon, mit Ausnahme der Henker, meist durch einen Sichtschutz getrennt. Es dürfte 
kaum Quellen geben, welchen das legitime Sexualleben der Hexenden im Rahmen ihrer Ehe 
erörterte, auch nicht unter den Dämonologien.987 Deutlich zeigte dies im Fall der 50–jährigen 
Anna Walz, die 1630 hingerichtet wurde. Ihr Sohn hatte sie, die im Dorfgerede längst als 
Hexe und Hure galt, denunziert. Zuerst bestritt sie, eine Hexe zu sein und gestand "Hurerei" 
mit ihrem ehemaligen Dienstherrn und ihrem Stiefvater. Das Gericht folterte sie, denn hören 
wollte man, dass die mit dem Teufel gebuhlt habe. Die gestandenen wahrscheinlich realen 
Vergehen interessierten die Juristen nicht. Ob ihre beiden Sexualpartner wegen Unzucht und 
Ehebruch belangt wurden, ist ungewiss. Am endlichen Gerichtstag, an dem Anna, ihr Sohn 
und eine weitere Frau gestraft wurden, traten sie nicht auf.988 Es scheint also üblich gewesen 
zu sein, aufgrund von Sexualdelikten oder dem Gerede davon Menschen in Hexenprozesse zu 
verwickeln, doch wurden scheinbar Fälle, in denen Hexende reale sexuelle Delikte gestanden, 
kaum geahndet oder weiter untersucht, geschweige denn in der Folter ausführlich erfragt. Der 
Fall des Sohnes von Anna Göldin mit Zwicky war eher eine Ausnahme, in welcher jedoch 
ebenfalls keine intimen Details ausgeforscht wurden, sondern nur das Delikt der Unzucht 
                                                 
981 Man denke etwa an den Bericht Kramers über Vogelnester voller Penisse, Kramer, Hexenhammer, 426. 
982 Guazzo, Compendium Maleficarum. 
983 So Scholz Williams, Teufel, 295. 
984 Ebd., 295. 
985 Vgl. Lutz, Metzlers Philosophenlexikon, 128. 
986 Vgl. Roper, Oedipus, 59. 
987 Wenn etwas dergleichen angesprochen wurde, dann nur die Jungfräulichkeit einer Frau oder deren Verlust. 
988 Weber, Verführten, 194–195. 
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anhand der Geburt belegt wurde, für die man Zwicky bestrafte. In den meisten Prozessen 
wurden weitere Beteiligte nicht in Prozesse verwickelt. Es ging den Verfahrensleitern also 
nicht einfach um sexuelle Devianz, oder in voyeuristischer Weise um sexuelle Schilderungen, 
sondern deutlich um die Buhlschaft mit dem Dämon und dem Teufel. 
In Prozessen um die Sittlichkeit, die der Hexerei fern stehen, wurden intime Details häufig 
indirekt angesprochen, oder distanziert beschrieben, besonders was die weiblichen Genitalien 
angeht.989 Selbst in nachdrücklichen Befragungen zu Ort, Zeitangabe und mit wem die 
Unzuchtsdelikte stattgefunden haben, blieben sexuelle Einzelheiten unausgesprochen. Roper 
hält Zensur durch die Schreiber für möglich,990 doch Tatsache ist, dass es für viele sexuelle 
Ereignisse in jenen Jahrhunderten nicht die Begriffe gab, die der heutigen Kultur zur 
Verfügung stehen. Man vergleiche nur die Mehrfachbedeutung von Sodomie (sie geht von 
ehelichem Verkehr außerhalb der Missionarstellung über Analverkehr, Onanie, männliche 
Homosexualität jeder Facon und Sexualität zwischen Mensch und Tier), den Mangel eines 
Begriffes wie schwul, lesbisch oder für Varianten, die heute geläufig sind. Dies weist weniger 
auf eine eingeschränkte Sprache hin, als auf einen anderen sozialen Fokus.  
Es ist die Meinung einiger AutorInnen, dass "gerade durch die männliche Vorstellung von 
Sexualität der stärkste Angriff auf die Hexen stattfand".991 Die Hexenverfolgung sei ein 
Beweis dafür, dass Männer die Kontrolle über Frauen wünschen und "daß Männer Angst vor 
Frauen haben".992 Es galt jedoch generell als die soziale Rolle der Männer, ihre Frauen zu 
kontrollieren und der Frauen, sich ihren Vätern oder Ehemännern zu fügen. Die Angst galt 
weniger "der Frau", als der dominanten Frau in einer verkehrten Welt, welche die 
gesellschaftliche Rolle des Mannes einnimmt, und seine überlegene Autorität nicht weiter 
anerkennt, während der Teufel sich zu Gott macht. Hodge meint, Männer hätten die 
Hexenverfolgung ersonnen, um Frauen verfolgen zu dürfen und fragt, warum in der 
Geschichte immer Männer in den Positionen waren, in denen sie Frauen verfolgen können993 
– eine Betrachtung, die außer acht lässt, dass auch Männer und Kinder verfolgt wurden und 
die Hexereiverfolgung als Kind der Inquisition zu sehen ist, deren Opfer beileibe nicht 
vorrangig weiblich waren. In einer patriarchalen Kultur, in der die wissenschaftliche, religiöse 
politische und soziale Macht fast ausnahmslos den Männern zusteht, entscheiden und handeln 
fast ausnahmslos nur Männer. Unter den DenunziantInnen (nicht nur unter der Folter) waren 
immerhin auch Frauen, und die wenigen weiblichen Herrscherinnen trieben die 
Hexenverfolgung gelegentlich ebenso an. Wesentlich ist zu ergründen, warum Männern diese 
Rollen allein zugestanden wurden, denn es besteht kein Grund zu der Hoffnung, dass 
Richterinnen und Foltermägde mithilfe eines "Hexerhammers" weniger Scheiterhaufen 
entzündet hätten, als umgekehrt. Die Frage Hodges ist also richtig, wenn auch ihr Resümee, 
das Ziel der Verfolgungsideologie sei die Hinrichtung von Frauen gewesen, nicht haltbar ist.  
Die meisten AutorInnen, welche Hexenjäger im weitesten Sinne als psychisch krank 
hinsichtlich Sexualität bezeichnen, beziehen sich auf Heinrich Kramer, bei dem diese 
Zuschreibung aufgrund der Inhalte seines Malleus Maleficarum und des Innsbrucker 
Prozesses tatsächlich nahe liegend scheint. Doch war Kramer nicht der einzige Dämonologe 
und Inquisitor und in seiner Art schon unter ZeitgenossInnen weder unumstritten noch 
maßgeblich.  
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FOLTER UND KÖRPER DER HEXE – DIE HEXE ALS 
KÖRPER? 
 
Das Peinliche Gericht, das heißt die Folter, zu verstehen ist notwendig, um erklären zu 
können, wie es dazu kommen konnte, dass Menschen sich selbst als Hexende beschrieben, 
welche zu geheimen nächtlichen Treffpunkten mit dem Satan flogen, Schadenzauber übten, 
mit Dämonen sexuell verkehrten oder Kinderleichen kochten. 
Kramer meinte, der Glaube drücke sich anhand physischer Merkmale aus, Hexerei sei erblich 
wie auch die Erbsünde und tradierte sie damit als "körperliche[n] Qualität".994 Im 
Volksglauben wurde Magie vor ihrer Dämonisierung als "körpereigene Macht"995 verstanden. 
Als eine durch den Teufelspakt erworbene, übersinnliche Fähigkeit konstruierte sie der 
gelehrte Diskurs erst im Spätmittelalter. Die Dämonologie unterscheidet dies deutlich, indem 
sie eine angeborene, persönliche, autonome Macht zu einer vom Satan verliehenen Fähigkeit 
entwickelte, die allerdings unter der dessen Einfluss stand und seinen Befehlen folgte. 
Dennoch zeichnete sich die Hexerei in ihrer von den Dämonologen beschriebenen Form 
durch mehrere körperliche Attribute aus. Hexende galten als "die Verkörperung der 
Rebellion", seien gegen Gott und die natürliche Ordnung,996 sie versuchten, die Welt und die 
bestehenden Normen zu verkehren.  
Chonrad Stoeckhlin997 leugnete im Prozess vehement alle Anschuldigungen, einen teuflischen 
Führer zu haben, an Tänzen teilzunehmen oder auf der Nachtfahrt jemanden anzubeten. Er 
fahre nicht leiblich aus, sondern nur seelisch. Da er "leugnete", deutete man seine Aussagen 
einfach dem vorgegebenen Schema gerecht um: Aus seinem Engel wurde die Buhlteuflin. Die 
Nachtschar, mit der er in seinen Visionen reiste, sei die Hexenfahrt und seine früh 
verstorbenen Kinder Opfer der Produktion von Flugsalbe gewesen. Dass Hexende nicht mit 
dem Körper ausfahren, sondern nur ihre "Seele", entsprach den Behauptungen jener 
Theologen, die annahmen, der Hexenflug sei nur teuflische Vorspiegelung. Seltsam ist dabei, 
dass sie davon ausgingen, dass der Körper der Hexen dennoch durch ihre Seelenreisen 
beeinflusst werden würde. Sieht man den Flug zum Sabbat, an dem die vermeintlichen 
Begegnungen mit dem Teufel stattfanden, als Phantasie, als Bewegung der "Seele" oder gar 
als vom Teufel produzierte Illusionen, muss gegen mögliche Spuren der Buhlschaft mit den 
Dämonen (die ja keinen physischen Körper haben bzw. ihn ebenso vorgaukeln) wie dem 
Verlust der Jungfernschaft ebenso schwerer Zweifel erhoben werden, wie an der Möglichkeit 
der Zeugung von Wechselbälgern, vor allem aber an der Existenz des Hexenmals am Körper, 
mit welchem die Hexenden am Sabbat angeblich markiert wurden und das als Beweis galt. 
Die Natur der neuzeitlichen Hexen war eine körperliche, selbst für den Teufel musste sie "in 
some bodily form"998 sichtbar sein. Intellektualität, Verstand, Wissen dagegen galten als 
männliche Domäne, alles Geistige und Kulturelle wurde dem Mann zugeschrieben.999 In 
diesem Fall war für das quasi "intellektuelle Konzept" der Teufel als männliche Gestalt 
zuständig, er bestimmte und diktierte, was die Hexen und Hexer zu tun hatten, welcher 
Schaden verursacht, wer von ihnen ermordet oder impotent gezaubert werden sollte. Ebenso 
galt die weibliche Ehre als eine in den Leib eingeschriebene, durch Beschädigung ihres 
moralisch identifizierten Körpers kam es zu Ehrverlust bei der Frau,1000 der "Schaden" zeige 
sich an ihm. Gefühle spielten dabei keine Rolle, der Schaden musste sichtbar in den Körper 
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eingeschrieben sein,1001 was vielleicht auch eine Ursache für die Entstehung des Hexenmals 
war, welches als juristischer Beweis des Hexenpaktes galt. Ebenso bestand die männliche 
Macht in einer physischen Komponente, die sich im Leib beweist – als "starkes" Geschlecht.  
Marguerite Obry entfernten drei Hebammen auf Anordnung des Gerichts am ganzen Körper 
die Haare und überprüften ihre Jungfräulichkeit, um herauszufinden, ob sie mit dem Teufel 
verkehrt habe.1002 Auch die als Hexe verleumdete Jean d´Arc wurde in der Haft mehrfach auf 
ihre Jungfräulichkeit untersucht.1003 Bei weiblichen "Hexen" war dies durchwegs eine 
Routineuntersuchung, die bald nach der Verhaftung vorgenommen wurde. In keinem Fall war 
dabei die Vermutung im Spiel, die Hexen hätten sich den sexuellen Handlungen mit Teufel 
oder Buhlen nicht freiwillig hingegeben. Die demütigenden Leibesvisitationen, das Rasieren 
an den intimsten Stellen und die Suche nach dem sonderbar aussehenden, schmerzfreien und 
nicht blutenden Hexenmalen an den intimsten Körperzonen wurden vom Henker 
vorgenommen, dessen Berührung allein schon die Ehre der Betroffenen dauerhaft 
beschädigte, sicherlich aber auch eine schwere psychische Belastung darstellte. Man darf 
annehmen, dass den Gerichtsdienern diese Wirkung bewusst war und sie teilweise absichtlich 
angewandt bzw. wiederholt wurden, um die Geständnisfreudigkeit der Angeklagten zu 
erhöhen. Wiederholte Untersuchungen der Jungfräulichkeit galten auch dem Umstand, dass 
der Teufel seine Sektenmitglieder angeblich noch in der Haft besuchte und man die 
Wandlung von einer Jungfrau zur Frau mit der Buhlschaft erklären konnte. Menschen waren 
in der Haft völlig ungeschützt sexualisierter Gewalt ausgesetzt. Eine Inspektion der 
Jungfräulichkeit forderten zudem mehrere Gegner der Hexenverfolgung, in der Hoffnung, 
damit die Buhlschaft widerlegen zu können.1004 Bemerkenswert scheint das relativ große 
Interesse von Folternden, aber auch von Autoren, an der weiblichen Brust.1005  
Die zu Folternden sollten dem Autor des Malleus Maleficarum zufolge zur Gänze entkleidet 
werden, wobei die weiblichen Hexen von "sittsamen Frauen von gutem Ruf entkleidet 
werden" sollten.1006 Die Vorgaben zur Folter weisen die Scharfrichter häufig an, die zu 
Folternden am gesamten Körper zu rasieren,1007 um dann unbekleidet oder in einem dünnen 
Hemd und vor zahlreichen, teilweise zusehenden Amtleuten, die als Zeugen hinzugezogen 
wurden, peinlich befragt zu werden. Dabei wurde vor allem beobachtet, weniger (ein 
Geständnis) gehört, da meist ein Mundknebel oder Kapistrum1008 verwendet wurde, welches 
die Schreie der Peinlich befragten verhindern sollte, aber damit natürlich auch ein Geständnis 
während der Folterhandlung. Manchmal waren die Gerichtsdiener durch eine Holzwand vom 
Henker und seinen Opfern getrennt. Ohne Zweifel rief dies höchst unangenehme Gefühle 
hervor, zudem verstärkte es das Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit. Gelegentlich wurden 
die Angeklagten gefragt, ob sie sich nicht schämen.1009 Viele Regierende, Kleriker und 
Juristen glaubten, das Zufügen von Schmerz habe eine reinigende Wirkung für die 
Gemarterten.1010 Nicht nur Martin Luther war der Ansicht, dass mit "Zucht und Rute" sowohl 
den Kindern als auch erwachsenen Gläubigen der Teufel und "das böse Fleisch" auszutreiben 
sei.1011 Papst Innozenz III. (um 1160–1216) meinte, ein völlig erschöpfter Körper mache die 
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Seele erst frei und dadurch könnte man gerecht werden.1012 Selbst die Strafen und die 
Beweisführung im Prozessverlauf betrafen den Körper: Er wurde in seiner Bewegungsfreiheit 
eingeengt (inhaftiert, angekettet), gefoltert, ihm Schmerzen zugefügt, zum Fasten genötigt, 
getötet. Am Ende des Prozesses stand seine völlige Vernichtung: Er wurde zu Asche 
verbrannt. Es reichte nicht, ihm das Leben zu nehmen, er musste völlig unkenntlich gemacht 
werden. Beim Vollzug der Strafen war ein zahlreich erscheinendes Publikum eingeplant, das 
Tötung und Vernichtung des Körpers im Feuer bezeugte. 
Schon im Mittelalter war vielen Menschen klar, dass die Folter nicht der "Wahrheit" dient. 
Ein der Hexerei beschuldigter Bürgermeister, Johannes Junius aus Bamberg, dessen Frau 
bereits als Hexe verbrannt worden war, wurde völlig entkleidet gefoltert.1013 Über das 
erstmalige "Aufziehen" berichtete er: "Da dache ich, Himmel und Erde gingen unter".1014 
Junius war der Meinung, dass niemand die Folter ohne Geständnis überstehen könne, was ihm 
der Henker bestätige, der ihn letztendlich bat, doch endlich zu gestehen, er sagte ihm: "Herr, 
ich beschwöre Euch um Gottes Willen, gesteht etwas (...) so kämet ihr doch nicht frei, selbst 
wenn ihr ein Graf wäret".1015 Mit der in den Hexenprozessen angewandte Methode der 
"geteilten Folter", mit deren Hilfe das Verbot der uneingeschränkten Wiederholung umgangen 
wurde, führte dazu, dass endlos gefoltert werden konnte; selbstredend wurde dies, unter 
anderem von Friedrich Spee, heftig kritisiert.1016 Bei den Inquisitionsprozessen des 16. und 
17. Jahrhunderts wurde von den strengen Regeln der Carolina zur Marter kaum mehr 
Gebrauch gemacht.1017 Für so genannte "delicta atrocissima", die mit der Todesstrafe bedroht 
waren, wurde die Überschreitung der Gesetze erlaubt.1018 Folglich wurde von der "Justiz"–
Folter besonders bei den Hexenprozessen "schrankenlos Gebrauch gemacht".1019  
Zur Qual trugen zweifellos auch die grausamen Umstände der Haft bei, die sogar der 
Strafrechtler Benedikt Carpzov, ein Verfechter der Verfolgung, kritisierte.1020 Meist völlig 
bewegungslos gekettet, in Finsternis, waren sie Nagetieren, Läusen, Flöhen und Ungeziefer 
jeder Art hilflos ausgeliefert. Nicht selten froren ihnen Körperteile ab, lagen sie in ihrem 
eigenen Unrat oder waren ohne Bodenkontakt aufgehängt, selbst hungernde BettlerInnen 
mussten mit Schlägen gezwungen werden, die Kost zu essen.1021 
Das Sonderverfahren des sogenannten processus extraordinarius wurde für Zaubereiprozesse 
übernommen. Es war bereits im römischen Strafrecht zur Verfolgung von Staatsfeinden 
angewendet worden, wie auch in Ketzereiprozessen ab dem 12. Jahrhundert, welche als 
Hochverrat an Gott interpretiert wurden.1022 Dies bedeutete, dass man, im Gegensatz zu 
anderen Verfahren, unehrenhafte Personen, Minderjährige, Feinde von Angeklagten und 
VerbrecherInnen als Zeugen anerkannte, was Denunziationen einen völlig neuen Stellenwert 
verschaffte.1023 Auch galten die Einschränkungen der Folter im processus extraordinarius 
nicht, eine Reform mit katastrophalen Wirkungen – war die Folter doch das einzig mögliche 
Beweismittel im Falle von Hexereianklagen. Auch Carpzov plädierte für eine solche 
Verfahrensordnung, dabei galt die Hexerei als crimen atrocissimum.1024 Kombiniert mit dem 
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Ausschluss der Öffentlichkeit und des Akkusationsprinzips im Spätmittelalter1025 ermöglichte 
dies die Hexereiprozesse erst in ihrem neuzeitlichen Ausmaß.  
Peter von Binsfeld sah die Zauberei als "Crimen Exceptum", was teilweise das Strafrecht 
außer Kraft setzte, und für die Angeklagten schreckliche Folgen hatte.1026 Er hielt die Richter 
für unbedingt verpflichtet, Angeklagte zur Denunziationen anderer TäterInnen anzuhalten.1027 
Eine einzige Besagung von Angeklagten, unseriösen ZeugInnen, Frauen und Kindern sah er 
als ausreichend für eine Inhaftierung, zwei Besagungen für die Folter, was der Peinlichen 
Halsgerichtsordnung von Karl V. klar widersprach.1028 Die Carolina verlangte mindestens 
zwei "gute" ZeugInnen von bestem Leumund, ließ Kinder als Zeugen nicht zu, verbot 
Haftminderungsversprechen für Angeklagte aufgrund von Denunziationen1029 und es durfte 
ganz eindeutig den Inhaftierten keinerlei Aussage in den Mund gelegt werden oder jemand sie 
drängen, zu denunzieren. Wurden den Angeklagten MittäterInnen vorgesagt, durfe die 
entsprechende Aussage nicht für ein Urteil verwendet werden, das Gericht war von der 
nächsten Instanz zu strafen und sämtliche Gerichtskosten des Verfahrens durften von den 
Angeklagten nicht eingehoben werden, sondern wären vom Gericht selbst zu bezahlen 
gewesen.1030 Die Einhaltung allein des letztgenannten Paragraphen hätte mit Sicherheit die 
Mehrzahl der Verfahren verhindert, vor allem aber die Massenprozesse. Die Reformen der 
Sonderprozessordnungen weiteten die Möglichkeiten zur Tortur wie die Dauer dieser deutlich 
aus, was selbstredend die Aussagebereitschaft stark erhöhte. Es gab auch sehr wenige wegen 
Zauberei Angeklagte, die der Folter widerstehen konnten. 
Der Fall der Wirtin Maria Holl aus Ulm,1031 im Oktober 1593 gefangen genommen, 65 mal 
ohne Geständnis gefoltert ohne Geständnis, elf Monate in Nördlingen inhaftiert, machte den 
Rat ratlos. Die Bevölkerung war von der Unschuld der Frau überzeugt und zornig. Die 
Familie von Holl rief nun mehrfach die Ulmer Gesandtschaft zu Regensburg an, welche 
zugunsten der Frau an den Rat von Nördlingen schrieb, sie freizulassen und ihre Ehre zu 
bestätigen. Daraufhin versuchte man, sie ohne Folter zum Geständnis zu bringen. Nach 
weiteren Briefen von Seiten des Ulmer Reichsstandes erbaten die Nördlinger Räte ein 
Gutachten durch den Rechtsgelehrten Sebastian Röttinger, woraufhin die unschuldige Frau 
eine Uhrfehde unterschrieb, um heimkehren zu können – und sich damit einem Hausarrest bei 
Tag und Nacht bis ans Lebensende unterwarf. Selbst trotz der 65fach ertragenen peinlichen 
Befragung kam sie nicht straffrei davon. 
Bemerkenswert ist auch, wie häufig etwas gestanden wurde, von dem sich das Gericht selbst 
überzeugte, das es nie passiert war.1032 Doch das störte den Prozessverlauf in keinem Fall. 
Gelegentlich wurde bei nicht Geständigen auch solange gefoltert, bis sie an den Folgen 
starben, um sie dann als Hexende verbrennen zu können.1033 
Als Hexer oder Hexe gefangen genommen zu werden bedeutete, körperlich untersucht zu 
werden, dies wurde entweder von Henkern oder Hebammen durchgeführt. Bei Kindern 
nahmen diese Inspektion teilweise deren Eltern vor.1034 Die Hexen wurden dazu entkleidet, 
ihre Nägel geschnitten und am ganzen Körper rasiert, ein überaus demütigender und 
ehrverletzender Vorgang. Man befürchtete bei Unterlassung dieser Prozedur würden die 
Hexenden irgendwo am oder im Körper magische Gegenstände verstecken, welche den 
Gerichtsleuten Schaden zufügen, oder die Hexenden am Geständnis, am Weinen und dem 
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Empfinden von Schmerz hindere. Zu diesem Zweck fielen sie angeblich häufig in den so 
genannten "Hexenschlaf", der vom Teufel verursacht gedacht sei und ihnen das physische 
Leid erspare. Dabei handelt es sich jedoch um eine banale Ohnmacht, verursacht durch die 
Marter. Unfähigkeit zu weinen, da der Teufel Reue verhindere,1035 galt als Indiz für Hexerei – 
der freie Wille und die Gefühle waren dabei bedeutungslos. Nicht zu weinen interpretierte 
man bei Frauen auch in Prozessen, die nicht mit Zauberei in Verbindung standen, als Beweis 
für Gottlosigkeit und Hartherzigkeit.1036 Dies kann einerseits auf dem einsetzenden Schock 
beruhen, aber auch auf Dissoziation; nach Traumata spalten Menschen ihre Gefühle von ihren 
physischen Empfindungen ab.1037 Nun waren die Hexenden meist von der Folter schon 
schwer gezeichnet und reagieren kaum mehr auf Schmerzen wie beim Stechen ins angebliche 
Hexenmal. Durch eine Traumatisierung wie die Folter kann man durchaus dauerhaft 
schmerzunempfindlich werden1038 und unter Schock bluten Wunden häufig nicht. Der Körper 
und seine Reaktionen (wie das Reden beim Geständnis aufgrund des Schmerzes) wurden zum 
einzigen Beweismittel, verursacht wurden seine Reaktionen von der Tortur. Dies fügt sich in 
Anschauungen von Gerichtsmedizinern bis ins 18. Jahrhundert, die meinten, es sei 
zweifelsfrei möglich, die Moral einer Person an körperlichen Merkmalen abzulesen. Die 
Hexenverfolger behaupteten, dass die Hexenden den Schmerz unter der Folter und bei der 
Hinrichtung ohnehin kaum spüren würden, da sie der Teufel davor beschütze.1039 
Schmerzunempfindlichkeit, welche sich christliche Heilige durch langes Training und 
Selbstgeißelung erwarben, empfingen die Hexen vom Teufel.  
Spee meinte, dass viele Scharfrichter falsche, präparierte Nadeln hätten, die keinen Schmerz 
verursachten, weil sie bei Kontakt in den Stiel zurück glitten, statt ins Fleisch zu dringen. 
Auch würden manche selbst durch Zaubermittel oder Kunstgriffe die Körper der Angeklagten 
schmerzfrei machen.1040 Das stigma diaboli, das Hexenmal, galt als Wundmal, das der Teufel 
am Sabbat den neuen Hexenden zwecks Markierung beifügt. Es ist das Pendant zu den 
Stigmata bei manchen katholischen Heiligen, aber sei, weil nicht natürlich und vom Satan, 
schmerzunempfindlich und blute bei Verletzung nicht. An den Angeklagten wurde es gezielt 
gesucht, dies wurde unter anderem als Nadelprobe bezeichnet. Dabei wurde in diverse 
Hautauffälligkeiten, eventuell solche außergewöhnlicher Form, Narben oder Muttermale mit 
einer Nadel gestochen. Falls es dabei zu keiner Blutung oder Schmerzreaktion kam, galt das 
"Hexenmal" als gefunden. Bei Junius beispielsweise wurde es gar nicht erst gesucht, im 
Prozessprotokoll jedoch als gefunden und nicht blutend ausführlich beschrieben.1041 Meist 
handelte es sich um ganz normale Hautauffälligkeiten, Muttermale oder Narben. In der 
bayrischen Prozesswelle von 1590 fanden sich Hinweise, dass allein die Existenz eines 
Hexenmals Ursache für eine Anklage war.1042 Doch im gleichen Jahr lehnte ein Gutachten der 
Universität Ingolstadt die Beweiskraft von physischen Hexenmalen ab.1043 Im Oktober 
wurden die Suche nach dem Hexenmal und die Nadelprobe verboten und ihnen jegliche 
Beweiskraft abgesprochen.1044 Immer häufiger zeigten die Universitäten Methoden– und 
Verfahrensfehler auf, allerdings gab es wenig Kritik an den Hexenprozessen selbst.1045 Trotz 
dieser Gutachten verschwand die Suche nach dem Hexenmal bis zum Ende der 

                                                 
1035 Dillinger, Hexen und Magie, 86. 
1036 Vgl. Nolde, Gattenmord, 350. 
1037 Enders, Zart, 338. 
1038 Ebd., 119. 
1039 Hansen, Zauberwahn, 499, bringt als Beispiel dafür den Geiler von Kaisersberg, Emeis (1508), 284–291; 
auch Guazzo, Compendium, 133–134. 
1040 Nowosadtko, Claudius, 195. 
1041 Parigger, Ich sterbe, 28. 
1042 Nowosadtko, 196, Fußnote 19. 
1043 Schormann, Krieg, 40. 
1044 Nowosadtko, Claudius, 205. 
1045 Ebd., 205. 
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Hexenprozesse nicht aus dem Programm.1046 Es wurde zumindest im deutschsprachigen 
Raum bei allen Inhaftierten gesucht. Oft fand man es in der Nähe der Genitalien,1047 bei 
Frauen an Geschlechtsteilen oder der Achsel. Eine von ihren drei besessenen Mitschwestern 
der Hexerei angeklagte Nonne aus St. Brigitta in Frankreich, Marie de Sains, die sich 
ausführlich zu Hexenmalen äußerte,1048 behauptete, bei Frauen läge dieses meist an den 
"Schamteilen," bei Männern "am Gesäß".1049 Guazzo verglich das Hexenmal mit der 
Brandzeichnung für geflohene SklavInnen.1050 Der Teufel markiere damit nur jene, von denen 
er glaubt, sie würden sich als unbeständig in ihrer Loyalität erweisen. Während Männer an 
Augenlid, Lippen, Schulter oder "posterior" gezeichnet würden, seien es bei der Frau (Belege 
dafür sieht Guazzo bei Bodin, Lambert oder Gödelmann) die Brüste oder ihre Intimzone. Der 
italienische Theologe vergleicht es auch mit der Circumcision bei Männern im Alten 
Testament, mit welcher Gott die seinen zeichne. Selbst das nicht fließende Blut an Wunden 
wurde zum Beweismittel. Für Guazzo war das Blut jener physische Teil des Hexenkörpers, 
welcher der Teufel für sich beansprucht (zu den geistlichen Dingen, die angeblich in den 
Besitz des Teufels übergehen, gehören Taufe und Glaube), von ihren natürlichen Gütern 
beanspruche er ihre Kinder und von ihren erworbenen Gütern einen Teil ihrer Kleidung.1051 
Der Satan verlangte also nicht Herz oder Geschlechtsteil. Von den ungetauften 
Kinderkörpern1052 forderte er dagegen nicht das Blut, sondern Knochen und Fett zur 
Produktion magischer Mittel. Hin und wieder wird behauptet, die Hexen hätten mit ihrem 
Blut den Teufelspakt unterschrieben,1053 dies dürfte jedoch selten der Fall gewesen sein. 
Zudem ist fraglich, ob damit tatsächlich immer ein schriftlicher Pakt gemeint ist oder 
vielmehr, dass sie sich sozusagen "mit Leib und Seele", also ihrem Blut als Teil des Leibes, 
als Symbol von Seele und Leben,1054 als Teil ihrer Persönlichkeit verschrieben.  
Die katholische Ehe ist erst gültig, wenn sie durch den Geschlechtsakt vollzogen ist. Das 
Homagium und die Teufelsbuhlschaft galten als dessen Pendant und wurden selbstredend von 
ChristInnen als Verhöhnung dieses Sakraments interpretiert. Christliche Ehe und Teufelspakt 
schließt man sozusagen über den Körper. Auch die letzten Gelübde der Ordensleute werden 
als Eheschließung ritualisiert, in vielen Orden erhalten die Nonnen einen Ring und einen 
Schleier als Zeichen des ewigen Bundes. Der "Ehering" oder das Stigmata der Hexen ist das 
Stigma Diaboli. Diese Bündnisse werden als nicht allein im Geiste oder auf dem Papier oder 
durch Eid geschlossen, sondern müssen durch den Körper und dessen Haut, Schmuck oder 
Kleidung signalisiert werden.  
Menschliche Körper– und Kleidungsteile wurden allgemein in der Neuzeit als magische 
Mittel verwendet, bevorzugt von hingerichteten VerbrecherInnen oder von Verwandten 
(Knochen, Nabelschnüre), häufig auch der Leib Christi, die Hostie. Dies entspricht dem 
christlichen Umgang mit Reliquien, die als sterbliche Überreste der Heiligen magische, hier 
aber "wunderwirksam" genannte Fähigkeiten besitzen sollten und sollen. Meist wird die 
Wirkung produziert, indem die Nähe der Reliquie gesucht wird und man um ihren Segen 
bittet, während bestimmte christliche Formeln gesprochen und Opfergaben dargebracht 
werden: Die Formeln sind alte überlieferte Gebete, adressiert an die "richtigen" Heiligen, die 
Opfergabe ist eine Spende für die Kirche.  

                                                 
1046 Vgl. ebd., 207. 
1047 Roper, Evil, 104. 
1048 Vgl. dazu Ernst, Teufelsaustreibungen, 108–114, hier v.a. 111–112. 
1049 Ebd., 112. 
1050 Das Folgende Guazzo, Compendium, 15. 
1051 Ebd., 14. 
1052 Vgl. Kramer, Hexenhammer, 317–372. 
1053 Z.B. Becker, Verzweiflung, Wenn etwas dergleichen angesprochen wurde, dann nur die Jungfräulichkeit 
einer Frau oder deren Verlust.381. 
1054 Als solches bezeichnet es Lurker, Wörterbuch, 104, der auf 3 Mos, 17,11 verweist. 
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Ein Mittel zur Zauberei war auch Menstruationsblut, welches gemischt mit Schlangen und 
Kröten verwendet worden sein soll, beispielsweise um Nonnen steife Hälse anzuzaubern.1055 
Doch galt ein Hexenkörper selbst nicht als zauberkräftig, es bedurfte, wenn überhaupt, der 
Körper von Kindern und vor allem teuflischer Beihilfe nach dem Pakt. 
Viele Hexentaten drehten sich um Nahrung, Verdauung und Körperflüssigkeiten: Nahrung 
wurde magisch gestohlen (das Melken der Mauer, wodurch eine Kuh woanders ihre Milch 
verlieren sollte), der Feldertrag durch das Wetter oder Plagen (Ungeziefer, Mäuse) zerstört, 
oder Nutztiere, deren Eier, Körper, Kot, Fett oder Milch gegessen oder verwertet wurden, 
geschädigt. Hexen vergifteten die Nahrung, ihre Zaubermittel bestanden häufig aus Kot (z.B. 
von Mäusen) oder von Körpern ungetauft verstorbener Kinder, welche von weiblichen Hexen 
gekocht wurden (vgl. Abb. 1, 5, 12). Aus den Knochen machte man die Flugsalbe, das Fleisch 
wurde angeblich am Sabbat verspeist.1056 Die Hexenkraft wurde häufig über den Körper (als 
Gift im Essen oder als Salbe am Körper der angeblichen Verzauberten oder der Zaubernden) 
verabreicht oder aus Exkrementen sowie Teilen von Menschenkörpern hergestellt.  
Viele Bereiche der Hexerei sind unklar, strittig und spekulativ, der Körper der angeklagten 
Hexenden ist jedoch etwas sehr fixes, zu dem es viele vermeintliche Antworten in den 
Quellen zu finden gibt. Im Gegensatz zum Sabbat kann er untersucht werden. Damit wird er 
zum Ort des Beweises für die Hexerei (Hexenmal), der quasi der "Ort" des Paktschlusses war, 
der wiederum als körperlich vollzogen gedacht wurde, auch wenn es sich dabei nach Meinung 
einiger Dämonologen um eine Vortäuschung seiner Anwesenheit handelt. Er ist der Ort, an 
dem das Wissen über die Hexerei erweitert oder bestätigt wurde, indem jemand durch die 
Tortur an ihm das Geständnis produzierte. Unter der peinlichen Frage und der Untersuchung 
durch Hebammen, Henker oder Eltern wurde er in der Folge zum einzigen "Ort" des 
Beweises. Früher hatte das Geständnis, dessen zunehmende Bedeutung die Ursache für die 
Justizfolter war, nicht als Beweis (für Schuld) sondern als "Strafunterwerfungserklärung"1057 
gegolten. Nachdem die Gerichte immer mehr als Institutionen zur Verbrechensbekämpfung 
gesehen wurden, nahm der Stellenwert des Geständnisses stetig zu. Da andere Beweise (zwei 
seriöse ZeugInnen oder Indizien) häufig fehlten, war es oft die einzige Möglichkeit, ein 
rechtsgültiges Urteil zu fällen. So entwickelte es sich zum so genannten "Probatio 
probatissimi", zum Beweis aller Beweise. Es galt über Jahrhunderte als sicherstes aller 
Beweismittel (confessio est regina probationum). 1058 Hansen weist darauf hin, dass im 
Hexenprozess die Folter absolut notwendig war, weil es ja keine Tatzeugen oder Beweise 
geben konnte.1059 
Die meisten bekannten halluzinogenen Drogen wirken überwiegend über den 
Verdauungstrakt, werden geraucht, nasal oder oral konsumiert. Es ist also nicht 
selbstverständlich, dass die Dämonologen so auf einer Wirkung über die Haut beharrten, wie 
sie es taten. Die Hexensalbe als Salbe ist vor allem ein Phantasieprodukt und verdient als 
solche erhöhte Aufmerksamkeit. Hätten doch die Dämonologen auf die europäischen 
Halluzinogene zurückgreifen können, was sie jedoch unterließen. Ihr Bezug war natürlich 
einer auf die magische Wirkung, nicht auf eine halluzinogene. Vielleicht wollte man die 
Wirkung auch bewusst von jener der botanischen Halluzinogene abgrenzen. Die Einsalbung 
der fliegenden Hexen könnte einen Verweis auf die Salbung Jesu oder der Apostel darstellen. 
Salben wurden allgemein als Heilmittel genutzt. Als magisches Medium sind sie als 
Verkehrung der sakralen Rituale, des Andenkens Christi und der Heilkunde interpretierbar. 
Laut Duden handelt es sich bei der Salbung um eine "kult. Handlung, feierl. Akt zur 
Übertragung von Macht, Ehre, Kraft, Schutz", der vom Judentum "ins Christentum, v.a. in die 

                                                 
1055 Soldan–Heppe, Bd. 1, 288. 
1056 Roper, Evil, 107. 
1057 Baldauf, Folter, 63. 
1058 Hoke, Österreichische, 122. 
1059 Hansen, Zauberwahn, 116. 
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kath. Liturgie übernommen" wurde.1060 Die Sakramente des Katholizismus bestehen teilweise 
aus Salbungsritualen. Der Absurdität von Hexerei gegenüber dem Essen wurde im Raub und 
der Vergiftung von Nahrung, den Festmahlen am Sabbat und der Behauptung des 
Kannibalismus scheinbar genügend Raum gegeben, sodass die Flugmittel äußerlich 
Anwendung finden konnten. Alle Dämonologen glaubten an die Existenz einer Hexensalbe, 
welche die JüngerInnen Satans vorrangig an den intimen Stellen des Körpers auftrugen, um 
dem Teufel in Folge am Sabbat leiblich gegenwärtig zu werden. Sie bestünde aus den 
abscheulichsten Inhaltsstoffen, vor allem aber aus ermordeten Kindern.1061 Diese Salbe, so 
behaupteten sie, würde an den Geschlechtsorganen und den Achselhöhlen aufgetragen, um 
ihre Wirkung zu erzielen.1062 Interessant ist dabei, dass die Achselhöhle als Vaginalsymbol 
gilt.1063 Frauen trugen die Salbe "between your legs" auf, um fliegen zu können.1064 Die 
erotische Assoziation dieses Vorgangs ist unübersehbar. Mancherorts wurde (mit oder ohne 
Salbe) auf schwarzen Böcken, schwarzen Pferden, per Besen oder durch den Kamin auf den 
Sabbat geflogen, um dort die magische Salbe entgegen zu nehmen.1065 Der allgemeinen 
Anschauung ist entgegen zu halten, dass Besen im Gegensatz zu Zaunlatten, Tieren, Mist– 
oder Heugabeln in den Quellen sehr selten als Flugmittel aufscheinen. 
Eine orale Einnahme der Drogen könnte zuwenig rituell gewirkt haben, auch unter Anbetracht 
der Tatsache, dass Nahrungsaufnahme im Christentum keine besondere rituelle Handlung ist 
und nur wenig Symbolcharakter hat. Vor allem bezieht sie sich eher profan auf den Körper, 
während die Salbung eher einen sakralen Charakter darstellt, einen mystischeren und 
außergewöhnlicheren Eindruck macht. Die Anwendung intimer Salben könnte grauenhafter, 
fremder, seltsamer auf die Laien gewirkt haben als ein einfaches Schlucken wie ein Stück 
Brot. Bald wurde die Hexensalbe zum Gemeinplatz. Der Hexenkörper wurde damit behandelt, 
um zu reisen, sogar um zu fliegen. Das Reiseziel war ein Sexualisiertes, Orgien sollten 
gefeiert werden, gebuhlt mit Dämonen und anderen Hexen und Hexern.  
Einige vermutlich damals wirklich verwendete Halluzinogene verursachten Flugträume und 
sexuelle Trugbilder, die Vorstellung von der Verwandlung in diverse Tiere, tagelangen 
Schlaf, verminderte Erinnerungsfähigkeit und angenehme Träume. Sie wurden vorrangig oral 
konsumiert, teilweise aber auch über die Schleimhaut der Intimzone und die ebenfalls 
geeignete sensible Achselhöhle.1066 Trotz deutlicher Parallelen zu den Vorstellungen über 
Hexerei ist nicht davon auszugehen, dass diese Informationen über die Angeklagten in die 
Hexereivorstellungen eindrangen, sondern über die Theologie; denn diese Vorstellungen 
finden sich bekanntlich bereits im Diskurs der Ketzereiverfolgung.  
Leitschuh beschreibt für die Prozesse in Bamberg, dass die Aussagen alle ein stereotypes 
Muster aufwiesen, was Gliederung und Inhalt betraf. Unter anderem habe sich der Teufel in 
einer Gestalt angenähert, die den LiebhaberInnen der Hexenden ähnlich war, und erst später 
sein "wahres", nämlich hässliches und teuflisches Wesen gezeigt.1067 Diese Stereotypisierung 
von Aussagen findet man bei den meisten Prozessen. Sie ist ein deutliches Indiz dafür, dass es 
sich bei den Aussagen nicht um persönliche Erlebnisberichte handelte, sondern um 
vorgegebene Deliktkonzepte. Der Psychologe Drees berichtet von Menschen, bei denen Folter 
gezielt eine grundsätzliche Veränderung der Persönlichkeit und ihrer politischen 
Anschauungen bewirkte. Zu den Folgen zählen innere Leere, Hoffnungslosigkeit, 
psychosomatische Beschwerden, Reizbarkeit, Aggressivität, starke Stimmungsschwankungen, 
Depressionen, Angstneurosen, Kommunikationsstörungen, Appetitlosigkeit und sexuelle 
                                                 
1060 Duden. Das Neue Lexikon, Bd. 8, 2965. 
1061 So Guazzo, Compendium, 34. 
1062 Franz, Hexensalbe, 57. 
1063 Vgl. Lurker, Wörterbuch, 671. 
1064 Guazzo, Compendium, 135. 
1065 Biesel, Pfeifer, 294–295. 
1066 Franz, Hexensalbe, 57–62. 
1067 Leitschuh, Beiträge, 26. 
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Störungen. Wenn bei der Folter versucht wurde, "das Ich des Opfers zu zerbrechen", kann es 
zu tiefem Misstrauen, Wahnvorstellungen und paranoiden Psychosen kommen, was wiederum 
den Symptomen der Angeklagten entspricht und einiges von deren Geständnissen erklären 
könnte.1068 Eine erhebliche Rolle diesbezüglich spielt die Deprivation (Gefangene wurden oft 
in Isolationshaft in Kellern ohne Licht eingesperrt), d.h. eine schwere Täuschung der 
Sinneswahrnehmung, die häufig Halluzinationen hervorruft. Für eine "geglückte Projektion", 
bedarf es nach der Traumaforscherin Judith Herman der Einwilligung des Opfers, bis hin zur 
Dankbarkeit. Das kann so aussehen, dass die Person zumindest die Zustimmung gibt oder 
sich, im Falle der Justizfolter, geständig zeigt bzw. das Rechtssystem als legitim 
anerkennt.1069 Herman erkannte, dass sich die Psyche von Opfern sexualisierter Gewalt, 
misshandelten und geschlagenen Menschen, Sektenopfern, Gefolterten, "normalen" oder 
politischen Gefangenen, Prostituierten, Entführten, KZ–Überlebenden und Kriegsveteranen 
sehr stark ähnelt.1070 Zugleich beschreibt sie, dass all die Täter sich durch "Normalität" und 
psychische Gesundheit kennzeichnen.1071 Deren Ziel sei, die Opfer zu versklaven und 
despotisch zu regieren,1072 auch um die "Zustimmung" zum Geschehen zu erreichen. Die 
Methoden seien überall gleich, das Opfer wird entmachtet und verliert die Macht über die 
eigene Freiheit: Aufenthaltsort, Schlaf– und Wachzeiten, ausnahmslos alle Aktivitäten, 
Kleidung, Nahrung, Ausgang, alle Vorgänge des Körpers, Besuch, soziale Kommunikation 
oder Arbeit werden genau kontrolliert. Zumeist werden sie isoliert, es wird ihnen Angst 
gemacht, ihr Selbstbewusstsein zerstört und es gibt ein willkürliches Beharren auf sinnlosen 
Regeln. Gewalt muss nicht am Anfang der Marter stehen, allein die Drohung wirkt. Der erste 
Grad der Peinlichen Frage bestand in der mündlichen Beschreibung der Tortur und der 
Besichtigung der Foltergeräte. Nach längerem Kontakt mit den Tätern entstünde für die Opfer 
eine Unterwerfung unter deren Anschauungen, wobei es egal sei, ob die Gewalt privat oder 
öffentlich sei. Dies kann oft dazu führen, dass die Opfer die Ideale wirklich übernehmen, also 
z.B. selbst an Hexerei (und sei es die eigene) zu glauben beginnen. Bald wähnen die Opfer, 
die Täter hätten besondere (teils übermenschliche) Fähigkeiten, was sie dazu bringt, zu 
denken, ihr Überleben hinge davon ab, die Folternden freundlich zu stimmen, etwa durch eine 
Aussage. Die TäterInnen werden nach einer gewissen Zeit sogar als Retter gesehen,1073 
eventuell sogar in ihrer Rolle als Vollstrecker der Todesstrafe. Bei den Hexenden konnte sich 
dies so auswirken, dass sie glaubten ein, Geständnis und Reue könne sie zurück in die 
Gemeinschaft der christlichen Welt bringen.1074 Mit dem Grad der Isolation und der 
Todesangst wächst diese Abhängigkeit.1075 
Die Versuche, als Zaubernde Angeklagten zu helfen, fußten immer auf der Verhinderung der 
Folter, welche generell wegen der durch sie bewirkten Aussagen einen Umschwung in den 
Prozessen erwirkte. Nach einem Geständnis kam kaum jemand der Inhaftierten noch frei, 
auch bei Revokation. Das Wissen um Rückhalt in der Familie konnte Geständnisse wesentlich 
hinauszögern oder verhindern, schon der Besuch von Verwandten oder eines Beichtvaters 
half.1076 Dieser ihnen rechtlich zustehende Besuch wurde Hexenden aber meistens verweigert. 
Irgendwann wurden fast alle Gefangenen, auch ohne physische Qualen, "unterwürfig und 
gehorsam",1077 der letzte Schritt war aber, wenn sie gegen die eigenen moralischen Prinzipien 
handelten, also beispielsweise gegen ihr Wissen und wider ihre religiöse Auffassung logen, 

                                                 
1068 Drees, Folter, 22–23, Zitat 22. 
1069 Herman, Narben, z.B. 109–112. 
1070 Ebd., 17–51, auch 110–114. 
1071 Ebd., 108; dazu auch Keller, Psychologie, 14, 23–24. 
1072 Zum folgenden Herman, Narben, 108–111. 
1073 Ebd., 117–118. 
1074 Vgl. Roper, Hexenwahn, 40–41 zu Nicolas Rémy. 
1075 Herman, Narben, 116. 
1076 Moeller, Umgang, 120–121. 
1077 Herman, Narben, 118. 
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Unschuldige denunzierten, sie damit dem Tod auslieferten, oder schwören, Gott widersagt zu 
haben. Foucault schreibt, ein Verfahren könne "nur dann den Charakter willkürlicher 
Autorität verlieren und zu einem wirklichen Sieg über den Angeklagten und zu einem 
Triumph der Wahrheit werden, wenn der Verbrecher selbst die Verantwortung für sein 
Verbrechen übernimmt und bestätigt",1078 was die Untersuchenden ihm unterstellen, also im 
Geständnis. "Eine gelungene Marter rechtfertigt die Gerichtsbarkeit".1079 Dies ist im Übrigen 
auch ein Kern der modernen Folter: Die Folternden wollen das Einverständnis und die 
Zustimmung der Opfer. Die schriftlichen Dokumente von physischer Justizgewalt 
(Todesstrafe usw.) geben oft Zeugnis davon, dass die Gefolterten oder Bestraften dies 
durchaus zeigten.1080 Wenn die Marter nicht "reibungslos" im Sinne der Ausführenden 
verläuft, kann dies die Zustimmung von Außen schwer stören.1081 Die Akteure brauchen den 
Rückhalt bei der Bevölkerung und den in der sozialen Hierarchie über ihnen stehenden.1082 
Folternde müssen nicht notwendigerweise einen außergewöhnlichen Sadismus oder eine 
bestimme Charakterstruktur aufweisen, viel eher braucht es Gehorsam und den 
Zwangscharakter der Ideale, Autoritäten oder Institutionen, die seinen Gehorsam 
einfordern.1083 Das heißt aber auch, dass die Tortur aufhört, wenn sie ihren Rückhalt in der 
Bevölkerung oder bei der Obrigkeit verliert, und das geschah in Europa im 18. Jahrhundert.  
Nach Herman ist Suizid für Traumatisierte eine Methode, wieder Kontrolle zu erlangen. 
"Selbstzerstörung war auch Selbstbehauptung".1084 Nach Meinung vieler HistorikerInnen 
waren einige Selbstmorde im Gefängnis ein wichtiges Moment zur Abschaffung der Folter in 
Europa.1085 Gefolterte mussten schriftlich alle an Folter und Prozess beteiligten von jeglicher 
Schuld freisprechen, was für sie ein großes weiteres Trauma bedeutet.1086 Voltmer meint, das 
die Hexereiverfolgung "nicht korrekt nach Vorschrift der peinlichen Gerichtsordnung Karls 
V. gefoltert" habe.1087 Bei zehn Menschen findet sich im Register des Claudius Musiel ein 
Hinweis, sie seien "unter der Folter oder durch Selbstmord"1088 in der Haft verstorben. 1592 
soll der ehemalige Bürgermeister von Trier, Hans Kesten, ebenfalls an Folterfolgen 
verstorben sein. Sterben in Haft galt jedoch in Hexereiverfahren als belastendes Indiz.1089 Erst 
als sich die Suizide als Verzweiflungstaten nicht mehr kaschieren ließen, dienten sie der 
Beendigung der Farce der Hexereiprozesse. 
Angela (Engel) Moller aus Fürstenberg gestand unter der Folter, einen männlichen Buhlen in 
ihrem eigenen Haus empfangen und mit ihm gebuhlt zu haben. Sein Name sei Krup–durch–
den–Zaun. Auch bei gütlicher Befragung und einem Gebet, in dem sie dem Teufel abschwor, 
behauptet sie den Geschlechtsverkehr mit ihrem Buhlen, sowie am Hexensabbat 
teilgenommen zu haben. Nach Fortsetzen der Folter (welche den Foltergesetzen nicht 
entsprach) denunzierte sie vier weitere Personen, behauptete, am Sabbat würde 
Geschlechtsverkehr mit wechselnden Partnern stattfinden und forderte wiederholt einen 
raschen Tod für sich.1090 Im Endurteil las man von Schadenzauber und Abfall vom 
christlichen Glauben, nicht jedoch von im Prozess erfragten sexuellen Angelegenheiten. 
Wichtiger war der Urteilsschrift, das die Angeklagte Engel Moller "contrit",1091 also 
                                                 
1078 Foucault, Überwachen, 52. 
1079 Ebd., 59. 
1080 Nicht nur ebd., 9–11. 
1081 Vgl. auch ebd., 68–70. 
1082 Keller, Psychologie, 10, 14. 
1083 Ebd., 10. 
1084 Heinemann, Hexen, 137. 
1085 Vgl. Baldauf, Folter, 208–209, sowie Ignor, Geschichte, 225–227. 
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reumütig, gestorben sei. Die Angeklagte hatte sich, wie Decker es umschreibt, scheinbar mit 
Gott und der Welt versöhnt.1092 Verwirrend waren vor allem jene Prozesse, in denen die 
"Zustimmung" zum Geschehen von den Angeklagten nicht erbracht werden konnte. Ein 
Hindernis gab es beim von Engel Moller denunzierten Heinrich Hammerschmidt, welcher 
trotz peinlichem Gericht Hexerei leugnete, dafür aber Unzucht mit Tieren und Inzest gestand, 
worauf ebenfalls die Todesstrafe durch Verbrennen stand, die vollzogen wurde.1093  
Friedrich Spee vertrat den Standpunkt, dass die Folter erst die Hexen "gemacht" habe.1094 Nur 
wegen der schrecklichen Marter gestanden Menschen letztlich Delikte.1095 Die physischen 
Qualen führten direkt zu weiteren Prozessen und zu den Geständnissen der absurdesten 
Dinge, auch der Beschreibungen sexueller Handlungen. Aus dem außerordentlich 
aufschlussreichen und ebenso erschütternden Brief des Bamberger Bürgermeisters Johannes 
Junius von 1628, der als Kassiber abgefangen wurde und mit den Prozessprotokollen erhalten 
blieb,1096 geht unmissverständlich hervor, dass – zumindest in den Hexenprozessen jener Zeit 
und Region – unter der Folter jede und jeder "zwangsläufig zum Hexer",1097 im Original zum 
"Trudner"1098 wurde. Man folterte bis zum Geständnis, bis man sich irgendetwas 
ausdachte,1099 sogar den bischöflichen Kanzler, dessen Sohn, Tochter und Frau.1100 Junius 
sagte dem Richter ins Gesicht: "Wenn ein Verhör so verläuft, dann genießt Ihr so wenig 
Sicherheit wie ich oder sonst ein ehrlicher Mann",1101 und "Eure falschen Zeugen und Eure 
grausame Tortur, das sind die wahren Teufel! Denn Ihr laßt keinen frei, auch wenn er alle 
Folterqualen erträgt."1102 Junius berichtete, dass allen Gefangenen der Priester verweigert 
wurde,1103 was eine der vielen gesetzwidrigen Zermürbungstechniken war,1104 vermutlich 
auch einer der Strategien, kriminelle Praktiken möglichst geheim zu halten. In den 
Klagschriften, welche eine Gruppe Angehöriger von Inhaftierten in Bamberg 1631 verfasste, 
liest man von rechtswidriger Konfiskation der Güter der Angeklagten, jahrelanger Haft, 
keinerlei juristischer Verteidigungsmöglichkeit, sie wären an die Zellmauer gekettet, ohne 
Sonnenlicht, bei Hunger, Durst, ohne Besuch von Priester oder Verwandten, bei "durch 
Würmer und Ungeziefer drohender Todesgefahr"1105 und die Angeklagten würden nicht 
einmal die Anklagepunkte erfahren. Mehrere Artikel der Halsgerichtsordnung Bambergs und 
Karls V. würden schwer verletzt.1106 Aber erst die schwedische Belagerung konnte die 
Hexenprozesse tatsächlich beenden, weil der Fürstbischof im Exil einem Schlaganfall 
erlag.1107 Wittmann schreibt, mit dem Ende der Folter, "der Mutter vieler Uebel, nahm auch 
deren Tochter, die 'Trudnerei' im Bamberger Gebiet für immer ein Ende."1108  
Interpretationen der Quellen als Information der Angeklagten über deren persönlichen 
Anschauungen und Wünsche sind ebenso zurückzuweisen, wie die Meinung Ropers, 
Hexenverfolgungen wären eine Möglichkeit der Frauen gewesen, sich Gehör zu verschaffen 

                                                 
1092 Ebd., 154. 
1093 Nach ebd., 155; vgl. Kap. Nicht thematisierte Sexualitäten.  
1094 O.A., Folter, 4. 
1095 Z.B. Heinemann, Hexen, 20. 
1096 Vgl. Parigger, Ich sterbe; auch Soldan–Heppe Bd. 2, 5–13, zwischen Seite 6 und 7 findet sich ein Faksimile 
der ersten beiden Briefseiten. 
1097 Im Folgenden nach Abschrift bei Parigger, ins heutige Deutsch (ebd. 21, FN 1) übertragen, hier 17. 
1098 Ebd., 21, FN 2. 
1099 Ebd., 17, Zeile 4–5. 
1100 Ebd., 21, FN 4. 
1101 Ebd., 17, Zeile 26–27. 
1102 Ebd., 18, Zeile 62–64. 
1103 Ebd., 19, Zeile 83, auch 22, FN 17. 
1104 Vgl. Herman, Narben, 114–115; Keller, Psychologie, 37. 
1105 Wittmann, Bamberger, 215. 
1106 Ebd., 214–216. 
1107 Ebd., 222. 
1108 Ebd., 223. 
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und zu sprechen.1109 Doch wie sie selbst schreibt, war es eindeutig ein "forced discourse",1110 
der den Betroffenen keinerlei Vorteile verschaffen konnte.1111 Ein Fragebogen lässt keine 
Kreativität zu, und die Juristen, Richter und Schöffen wussten ganz genau, was zum 
Hexereistereotyp gehörte, was sie erfragen mussten, was sie hören wollten, wie die rechtliche 
Grundlage war, wie man diese ungestraft umgehen konnte und bei welcher Aussage jemand 
verurteilt werden konnte. Die Schilderungen, wo der Buhle getroffen wurde, wie er aussah, 
welche Kleidung er trug und wie sich sein Körper anfühlte, waren nicht die Wünsche der 
Frauen nach einem schönen, attraktiven Jüngling, sondern entsprachen den Vorgaben der 
Interrogatorien und den Fragen der Gerichtsleute. Daher sagen in den Prozessen einer Region 
auch alle Hexenden ziemlich das gleiche aus. Junius ist dafür ein wunderbares Exempel. Erst 
nach mehrmaliger Folter und großen Druck denunzierte er andere Menschen, die er gar nicht 
kannte, nachdem ihm Gassennamen vorgesagt wurden. Im Prozessprotokoll steht, er habe 
diese ganz von allein genannt, ohne jede Nachfrage. Außerdem schreibt er im Brief an seine 
Tochter, dass er bezüglich Buhlschaft einfach das erzählt habe, was er von anderen 
Angeklagten gehört habe, weil er gar nicht wusste, was er sonst hätte aussagen sollen. Es 
zeigt sich in den Junius–Quellen, dass die Aussagen der Angeklagten den Inhalten der Akten 
widersprechen; man muss dies auch für viele andere Fälle annehmen. 
Topalovic bringt Beispiele dafür, dass den Angeklagten definitiv Antworten in den Mund 
gelegt oder Akten nachträglich entsprechend den lokalen Vorstellungen von Hexerei ergänzt 
wurden.1112 Daher kann von persönlichen Wünschen der angeblichen Hexen keine Rede sein. 
Allerdings ebenso wenig von Wünschen der Richter und deren Helfern, denn auch sie hielten 
sich an die Vorgaben und die bekannten Auffassungen zu Themen wie dem Wesen der 
Hexenden, ihrer Taten, Namen oder Aussehen des Teufels. Unter der Folter wurden 
Geständnisse erfragt nach genauen Listen ohne viel Spielraum.1113 In der Bevölkerung fand 
ein "Lernprozeß" statt, währenddessen die gelehrten Meinungen über Hexerei übernommen 
wurden.1114 
Alle Kräfte der Hexen und Hexer stammten allein vom Teufel, nicht von ihnen selbst.1115 
Hexerei war keinesfalls als intellektuelle Tat gedacht, der "Kopf" der Hexensekte war der 
Teufel. Die Frau galt bis ins 20. Jahrhundert als Vernichterin und Behindernde von Kultur 
und Bildung.1116 Versuchte eine Frau, sich Wissen anzueignen, würde dies ihren Körper 
vermännlicht und ihr "Reize schwächen",1117 so der Tenor der Wissenschaften. Daher stand es 
den Frauen auch nicht zu, eine Sekte mit einem theoretischen Gerüst im Hintergrund zu 
gründen. Das war Aufgabe des Teufels als einer männlichen Figur. Frauen waren nur 
Helferinnen ohne Verstand, verworfene Schadenstifterinnen. Als Hexen re–agierten sie dabei 
nur auf die Ideen des Teufels, sie waren zwar böse, aber nicht tätige, eigenmächtig handelnde, 
schöpferische Menschen, hatten keine klaren, selbstständig entwickelten Ziele zur 
Vernichtung der Welt, sondern schienen bloße Spielfiguren. Hexen brauchten einen 
männlichen Gebieter, der die vermeintliche Eroberung der Welt Gottes plante und umsetzte. 
So waren Hexen und Hexer in der Theorie nicht fähig, sich mit teuflischer Hilfe ihre Wünsche 
zu erfüllen. Wesentlich war, dass der Teufel seine Versprechen überdies niemals einhielt, das 
gar nicht vorhatte, sondern immer Betrüger blieb.1118 

                                                 
1109 Roper, Oedipus, 20, auch FN 63. 
1110 Ebd., 55. 
1111 Ebd., 55–56. Vgl. Kap. Kinderhexereiprozesse zur Möglichkeit, über Sexualität zu sprechen. 
1112 Topalovic, Ich kike, 76. 
1113 Vgl. Behringer, Hexen und Hexenprozesse, 257–258, 279–283; Beispiele für Fragenkataloge. 
1114 Irsigler, Hexenverfolgungen, 13. 
1115 Z.B. Roper, Evil, 109. 
1116 Vgl. Freud, Unbehagen, 68–69. 
1117 So Kant, Beobachtungen, 852, nach Daston, Quantifizierung, 69. 
1118 Vgl. Guazzo, Compendium, 16–17. 
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Hexerei zeigt sich am Körper der Hexe und auch am Leib der Opfer. Sie werden physisch 
krank oder impotent, sterben, erleiden Abortus, können sich nicht fortpflanzen, manchmal 
verlieren sie auch die Kontrolle über ihre Psyche, beispielsweise, wenn sie ihre Sexualität 
nicht mehr selbst kontrollieren konnten, nachdem eine Hexe ihnen ganz gezielt sexuelles 
Begehren angezaubert hatte. Auch bei den Zauberischen wird soziales und psychisches aus 
der Norm fallen mit ihrer Hexerei erklärt – als Ursache ebenso wie als Folge. 
 
 
 
FLEXIBLE KÖRPER – TIERVERWANDLUNG UND DIE 
SEXUELLE AUFLADUNG DER WERWOLFSPROZESSE  
 
Die Idee der Tierverwandlung ist eine seit Jahrtausenden bekannte Konstante menschlicher 
Kulturen. Götter und jenseitige Wesen wie Feen hatten sich in Legenden und Sagen von jeher 
in Gestalt von Tieren den Menschen genähert, um ihnen zu helfen, sie zu prüfen oder mit 
ihnen geschlechtlich zu verkehren.1119 Im Traum, in der Meditation, in Trance oder bei 
schamanischen Praktiken werden Menschen zu Tieren. Kinder spielen, sie seien Tiere. Auch 
in den Identitätskonzepten psychisch Erkrankter spielt Tierverwandlung gelegentlich eine 
Rolle. Verwandlung oder Manipulation menschlicher Körper galt als wesentliches 
Schadenzauber–Delikt. Der Teufel vermochte laut Theologie jede beliebige materielle Form, 
egal ob Tier oder Mensch, anzunehmen, auch wenn ihn sein Bocksfuß oder eine Klauenhand 
stets früher oder später verraten würden. Auch meisterte er die Fähigkeit, sich in den 
Haarnetzen oder Rachen von Hexenden zu verstecken, ihnen als Fliege unter Folter 
einzuflüstern oder sie abzulenken.1120 Doch er half angeblich den Hexenden, ihren eigenen 
Körper in ein Tier zu verwandeln, oder den anderer Menschen zu schädigen.  
In der Tradition des Aurelius Augustinus lehnten das Frühmittelalter, der Canon Episcopi 
aber auch der Hexenhammer den Glauben an reale Tierverwandlungen ab, und hielt sie für 
Illusion oder Aberglauben.1121 Peter von Binsfeld sah sie als Verblendung an und berief sich 
dabei auf Augustinus. Wer sie für möglich halte sei zweifellos ungläubig und schlimmer als 
ein Heide, denn nur Gott selbst könne Form, Wesen und Gestalt verändern.1122 Auch Thomas 
von Aquin hielt Werwolfserscheinungen für dämonische Vorgaukelei.1123 
Guazzo war der Ansicht, durch Augustinus, Hippokrates, Plinius und Mediziner seiner 
Epoche sei bewiesen, dass gelegentlich Menschen ihr Geschlecht wechseln könnten; er bringt 
einige Beispiele, in denen Frauen (die alle Kinder geboren hatten) zu Männern wurden, oder 
Hennen zu Hähnen. Da dies auf natürlichem Weg möglich sei, könnten es auch die Hexen, 
welche es allerdings nur vortäuschen würden.1124 Dass nur Frauen zu Männern werden 
entsprach den bis ins 18. Jahrhundert akademischen medizinischen Vorstellungen, nach denen 
eine Frau ein unvollkommener, nicht vollständig gereifter Mann sei.1125 Huhn und Frau 
könnte sich sozusagen weiterentwickeln, um ein Hahn oder Mann zu werden, während der 
Rückschritt unmöglich schien. Er beschriebt weiters die Vergiftung des 20–jährigen Peter 
durch seine Mutter Agnes Eyswitz in Freising durch ein Getränk, wodurch dessen Körper 
binnen kurzem "monstrously distortet and deformed" wurde.1126 Jean Bodin dagegen war der 

                                                 
1119 Weber, Kinderhexenprozesse, 160–161. 
1120 Guazzo, Compendium, 133. 
1121 Wolfgang Schild in: Lexikon des Mittelalters Bd. IX, (München 1998), 13. 
1122 Binsfeld, Tractat, 113–115. 
1123 Nach Voltmer, Werwölfen, o.S. 
1124 Guazzo, Compedium, 57. 
1125 Vgl. Laqueur, Leib, 16–18, 145–149. 
1126 Guazzo, Compendium, 19. 
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Meinung, der Teufel könne den Körper (jedoch nicht den Geist) verwandeln, wofür er seinen 
Verbündeten Hilfsmittel zur Verfügung stelle, meist Kleidungsstücke, häufig Gürtel.1127 
Die Vorstellung von Tierverwandlung ist ein menschliches Phänomen, das immer und überall 
zu finden ist. Werwolfsgläubig waren Platon und Herodot, aber auch die GermanInnen.1128 
Paracelsus, Melanchthon, Bartholomäus de Spina, Kramer, Nider, der Hexenkommissar 
Heinrich von Schultheiß und Martin le Franc hielten Werwölfe und Tierverwandlung für 
tatsächlich beobachtbare Phänomene.1129 Als Voraussetzung dafür galt der Pakt mit dem 
Teufel. 
Der Wolf gilt als Symbol für die Reise ins Reich der Toten,1130 für die Nacht, als mächtiges 
Wesen, das mit Göttern und Helden in Verbindung gebracht wird; die Stadtbegründer 
Romulus und Remus wurden der Legende nach von einer Wölfin gerettet und aufgezogen. 
Der Gott Apollon wurde auch Lykeios, also Wolf, genannt; ein Wolf ist auch der Begleiter 
von Wodan,1131 dem wütenden, mächtigen Totengott.1132 Dieses Tier gilt als erdverbunden, 
destruktiv, ist eindeutig sexuell konnotiert und spielt in Fruchtbarkeitsmythen eine wichtige 
Rolle, etwa als Roggenwolf. In Estland und Livland gab es positiv assoziierte Werwölfe. Der 
Bauer Thieß aus Riga musste demnach als Werwolf in die Hölle steigen, um die Fruchtbarkeit 
der Felder sicher zu stellen.1133 Die Slawen kannten einen so genannten Wolfshirten, der auf 
einem Wolf ritt oder als Wolf auftrat und als Schutzgeist des Viehs galt.1134 Wölfe und 
vermeintliche Werwölfe wurden oft gehängt und durften nicht abgenommen werden (kein 
Kontakt zur Erde), solange sie noch Aas an den Knochen hatten.1135 Besonders in Frankreich 
blühte lange der Glaube an den bösen Werwolf. 
Der ehemalige Schöffe Hermann Löher berichtete in seiner autobiographischen Wemütigen 
Klage der frommen Unschültigen aus dem Jahre 1676, dass man Frauen nachsagte, sich mit 
Salben in Katzen, Eulen oder Kröten zu verwandeln, um Kinder zu rauben, während Männer 
mit Hilfe von Gürteln zu Werwölfen würden, um Vieh zu reißen. Löher berief sich dabei auf 
die von ihm erlebten Prozesse in Münstereifel und die Dämonologie.1136 In Burgund waren im 
16. Jahrhundert 80 Prozent der Werwölfe weiblich gewesen und vielen als Werwolf 
verurteilten Männern wurde Kindesraub unterstellt,1137 den man sonst in den allermeisten 
Zaubereiprozessen und Dämonologien nur Frauen nachsagte. Lorey untersuchte Fällen in 
Hessen, die von Kindern ausgelöst wurden, die bald gefoltert wurden (unterstützt von einer 
verwitweten Landgräfin und beendet durch eine geistliche Kirchenordnung). Sie zeigen, dass 
zu Beginn der dortigen Prozesswelle nur Frauen als Werwölfinnen hingerichtet wurden. 
"Während in den Jahren von 1520 bis 1570 noch 78% der vermeintlichen Werwölfe Männer 
waren, erreicht der Anteil der Frauen in den Jahren von 1580 bis 1670 bereits 48%"1138 in der 
Region Hessen. In Schleswig–Holstein waren 72% der angeblichen Werwölfe Männer, weit 
über 90% der Milch– und Butterdiebe Frauen.1139 In Estland und Livland wurde dagegen laut 
Merili Metsvahi in den 18 Zaubereiprozessen des 17. Jahrhunderts viel mehr Frauen die 
Werwolfsverwandlung unterstellt als Männern.1140 Je länger fortgeschritten die 
Zaubereiprozesse in Lothringen waren, desto mehr Frauen wurden auch dort als Werwölfin 
                                                 
1127 Wolfgang Schild in: Lexikon des Mittelalters Bd. IX, (München 1998), 13. 
1128 Vgl. Hansen, Zauberwahn, 31–32. 
1129 Vgl. Lorey, Werwolfstereotyp, 159–160. 
1130 Lurker, Wörterbuch, 837. 
1131 Zum Folgenden Rheinheimer, Wolf, 405. 
1132 Lurker, Wörterbuch, 836. 
1133 Nach Voltmer, Werwölfen, o.S. 
1134 Lurker, Wörterbuch, 837. 
1135 Rheinheimer, Wolf, 399–400, 406–407. 
1136 Thomas Becker nach Voltmer, Werwölfen, o.S. 
1137 Nach Voltmer, Werwölfen, o.S. 
1138 Lorey, Werwolfstereotyp, 150. 
1139 Schulte, Hexenmeister, 191, nach Lorey, Werwolfstereotyp, 154. 
1140 Nach Voltmer, Werwölfen, o.S. 
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angeklagt.1141 Das vor allem Männer als Werwölfe gesehen wurden, widerspricht demnach 
den Quellen. Vielleicht ist es ferner ein Indiz dafür, dass bei der Ausweitung der Prozesse die 
traditionellen Rollenbilder und Mythen aufgeweicht wurden.  
Unter den Fällen gab es mehrere Hirten, die zumeist besonders erfolgreich gegen 
Wolfsangriffe gewesen waren. Die fast vollständige Übereinstimmung der Aussageprotokolle 
zwei verfeindeter Hirten erklärt Lorey wohl zu Recht damit, das der Protokollverfasser bei 
beiden Angeklagten der selbe war, und das Gericht daran Interesse hatte, die Beweiskraft zu 
erhöhen, indem die Aussagen übereinstimmten.1142 In den Niederlanden sollen sich die 
Zauberischen nicht nur in Wölfe und Katzen, sondern auch in Ziegen, Pferde, Hunde und 
Schweine verwandelt haben, anderswo in Hasen oder Mäuse.1143 Peter Kleikamp gestand, mit 
magischer Hilfe Werwolf und Rabe geworden zu sein.1144 
Der Werwolf repräsentierte eine aggressive Sexualität, Werwolfprozesse wurden von der 
Forschung immer wieder mit moralischen Verfehlungen der Angeklagten in Verbindung 
gebracht.1145 In Tierverwandlungsprozessen spielten Abweichungen von sexuellen 
Normierungen häufig eine Rolle. So wurde dem Adam Filz, 1654 als Werwolf beschuldigt 
(unter anderem von seiner Frau), nachgesagt, ein illegitimes Verhältnis mit seiner 
Schwägerin, der Zwicken–Eva, geführt zu haben.1146 Der niederländische Historiker Blecourt 
sieht generell in den Werwolfsgeschichten unter anderem eine Metapher für sexuelle 
Verfehlungen.1147 Unzucht begehende oder sexuell aktive Frauen würden in Pferde oder 
Katzen (beides Symbole für sexuelle Lust) verwandelt, dahinter stünde eindeutig eine 
sexuelle Bedeutung. Im Niederländischen ist das Wort für "Katze" identisch mit jenem für 
"Hure". In den Geschichten über Tierverwandlungen würden Männer die für sie 
beunruhigende Sexualität dieser Frauen zu kontrollieren versuchen. Zudem versteht er den 
"Werwolf als Metapher für alle unerlaubten Formen männlicher Sexualität (Vergewaltigung, 
Sodomie, Bestialität)". Der Identitätswechsel durch spielerische Tierverwandlungen "erlaubte 
es, sich restriktionsfrei sexuell aggressiv zu benehmen", indem Männer sich Felle umhängten 
und so Frauen erschreckten.1148 Blecourt ist auch der Ansicht, dass der Zaubereidiskurs und 
der sexuelle Diskurs sich in der Vergangenheit mehr überschnitten hätten als in der 
Gegenwart. In Prozessen ging es oft um das Bedürfnis, dem Zeitgeist widersprechende, 
unerlaubte sexuelle Aktivität zu bestrafen oder einzudämmen.  
Auch Lorey schreibt von einer sexuellen Aufladung der Zaubereiprozesse;1149 sprach man 
anfangs bei den weiblichen Hexen noch von Ehebruch, wurde es am Ende des 16. 
Jahrhunderts zu Sodomie. Leider unterlässt der Autor diese genau zu definieren, gibt es doch 
unterschiedliche Auslegungen über das, was Sodomie bedeuten kann. In den von ihm 
untersuchten Akten wurden Männer sehr viel ausführlicher zu sexueller Devianz befragt als 
Frauen, und sexuelle Delikte mehrfach angesprochen. Dem "Werwolf" Rolzer Bestgen, Hirten 
aus Emmerichenhain, wurde 1600 angelastet, das er seine Ehefrau in Armut zurückgelassen 
und "sich mit einer hur behengt"1150 habe. Gegner der Hexenverfolgung als auch ihre 
Verfechter diskutierten ausführlich über Pierre Burgot und Michel Verdun von 1512 aus 
Burgund und deren sexuelle Aktivitäten, vor allem angebliche Sodomie: "Souuent rechangez 
en loups & couplez aux louues auec tel plaisir qu'ils auoyent accoustumé auec les femmes", 
schreibt Bodin, und "Sie bezeugten auch wie das sie in jrer Wolffs gestalt mit den Wölffinnen 

                                                 
1141 Biesel, Die oberste, 48. 
1142 Lorey, Werwolfstereotyp, 145. 
1143 Nach Voltmer, Werwölfen, o.S. 
1144 Soldan–Heppe, Bd. 2, 33–36. 
1145 Nach Voltmer, Werwölfen, o.S. 
1146 Lorey, Werwolfstereotype, 146. 
1147 Er untersuchte volkskundlich gesammelte Erzählungen; nach Voltmer, Werwölfen, o.S. 
1148 Nach Voltmer, Werwölfen, o.S. 
1149 Das Folgende nach Lorey, Werwolfstereotyp, 155–156. 
1150 Lorey, Werwolfstereotyp, 156. 
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zuhantlen gehept vnd das mit grossem wollust als wann sie mit jren ehe weiblinen der Liebe 
gespilt hetten", kontert Weyer.1151 "Die Figur des hexerischen Werwolfs als Frauen– und 
Kindermörder bleibt fortan mit den Vorzeichen von Sodomie, Päderastie und anderem sexuell 
deviantem Verhalten verknüpft", schließt der Historiker daraus.1152 
Interessant ist auch der Fall des Bauern Peter Stumpf aus Ephrat,1153 der die Geschichte des 
Flugblatts im Deutschen Reich, in Dänemark und England bereicherte, worin er als 
Massenmörder (an Kindern, Schwangeren, Männern, dem eigenen Sohn), Unzucht 
begehender, vergewaltigender und inzestuöser (täglich mit Tochter, sie gebar ihm daraus 
einen Sohn; auch mit seiner Schwester und der Patin der Tochter1154) Werwolf dargestellt 
wurde. Eine umfangreiche Flugschrift aus England 15901155 über die vermeintlichen Untaten 
Stumps beginnt mit den Worten "Truly translated out of the high Dutch, according to the copy 
printed in Collin,1156 brought over into England by George Bores ordinary post, the 11th day 
of this present month of June 1590, who did both see and hear the same." Ausführlich wird 
darin die angeborene Lust dieses Mannes nach blutrünstigen Taten beschrieben, als hätte der 
Teufel sie erst ermöglicht, und als könnten nur Werwölfe Massenmörder sein. Oder war es 
vielmehr so, dass vorrangig die schlimmsten Sexualverbrecher, die Abweichenden von der 
Norm, dem Teufel verfallen, als dass Kriminelle zur Hexerei neigen? Aus dem Dokument und 
den Kommentaren Loreys geht nicht hervor, ob der außerordentlich grausam hingerichtete 
Bauer tatsächlich Verbrechen beging oder er als Sündebock diente. Masters hingegen 
beschreibt Stumpf sehr wohl als echten Mörder.1157 Der (in Übereinstimmung geschehende 
beschriebene) Inzest Stumps wird weit schwerer verurteilt als die Vergewaltigungen (denen 
stets der Mord am Opfer gefolgt haben soll) oder Ehebruch, man liest von der 
"unnatürlichsten Geilheit", doch seien die beiden Geliebten besonders attraktiv gewesen. Nun 
stellt sich nach der Lektüre dieser ausführlichen Informationen zu den intimsten Details von 
Stumps Gefühlen und Aktivitäten doch eine Frage: Warum glaubt man einem der scheinbar 
grausamsten, verschlagensten und vom Teufel höchstpersönlich unterstützten Menschen, den 
es wohl je gegeben haben mag, wenn er von seinem ausschweifenden Sexualleben berichtet? 
Der Fall Stump ist auch einer jener Zaubereiprozesse, der durch ausführlichere Details zur 
Sexualität auffällt, doch auch hier sind sie nicht frivol. Vielleicht wurde gerade der Fall 
Stump deswegen medial so verbreitet, weil er einer der (wenigen) Zaubereiprozesse war, bei 
dem nachweisbare Morde, Kannibalismus und sexuelle Vergehen wie Inzest existierten, die 
direkt mit Stumpf in Verbindung zu bringen waren, nicht nur erfundene wie bei den anderen 
Hexen, die erst gefangen waren und dann gestanden, sondern bei Stumpf gab es zuerst die 
Delikte und danach wurde er als Täter entlarvt (egal obv er wirklich der Täter war oder nicht), 
was natürlich die Glaubwürdigkeit des Hexenbildes beträchtlich erhöht. 
Unverständlich für den heutigen Gebrauch des Vokabels Herz oder "heart" ist die ständige 
Betonung, Stump sei "with his heart's delight" motiviert gewesen. "Heart" kommt in dem Text 
von 3695 Worten immerhin 18 mal vor, davon dreimal auf Gott bezogen, immerhin neunmal 
auf den Werwolf Stump, nur einmal von diesen neun bezieht es sich auf sein "cruel and hard 
heart". Herz war mindestens seit dem 16. Jahrhundert im Deutschen und Altenglischen 
eindeutig positiv besetzt.1158 Erwähnenswert scheint dies auch unter dem Umstand, das Stump 
regelmäßig das Herz seiner Opfer verspeist haben soll. 

                                                 
1151 Bodin, Démonomanie, 96; Weyer, De praestigiis daemonum, 197; beide Zitate nach Lorey, 
Werwolfstereotyp, 155. 
1152 Lorey, Werwolfstereotyp, 155. 
1153 Dazu ebd., 155–156. 
1154 Guazzo, Compendium, 32. Nach frühneuzeitlichem Recht war die Patin der Tochter mit ihm zu nahe 
verwandt, als dass er sie hätte heiraten dürfen, was die Abscheulichkeit natürlich erhöhte. 
1155 A true discourse, o.S. 
1156 Gemeint ist nach Lorey die Stadt Köln. 
1157 Masters, Wollust, 129. 
1158 Vgl. Hoad, Concise Etymology, 212; Drosdowski, Etymologie, 282. 
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Während die Flugschrift Stump als "a wretch from nature so far degenerate" bezeichnet, sieht 
der Hexenhammer die Hexen als ihrer Natur nachkommend, nämlich ihrer bösen Natur, 
während Stump seinem "Herz" und seinen bösen Begierden folgt, dies aber nicht konkret als 
das typische Modell eines Zaubernden betrachtet wurde, sondern als "the most monstrous act 
that ever man heard of". Stumps erörterter Tagesablauf war sehr sexuell aufgeladen, aber 
nicht nur von sexualisierter Gewalt bestimmt. Seine Geliebten wurden von den Autoren der 
Flugschrift als begehrenswert beschrieben und es nahe gelegt, dass diese Verhältnisse auf 
gegenseitigem Einverständnis beruhten. Stumps Tochter und seine Schwester wurden ebenfall 
mit dem Tod bestraft, wegen angeblicher Mittäterschaft bei seinen Morden und der sexuellen 
Verfehlungen. 
1609 wurde in Horst bei Gladbeck, unweit von der Heimat Stumps, Johann Nothoff in Horst 
bei Gladbeck als Werwolf gefangen genommen, der angeblich noch vor der Folter gestand, 
sich des Inzests schuldig gemacht zu haben.1159 Johann Olischläger aus Lemgo misshandelte 
seine Frau, attackierte seine Mägde sexuell und dürfte Auseinandersetzungen mit den 
Nachbarn ausgetragen haben. 1631 wurde er als Werwolf hingerichtet, ohne ein Verfahren 
wegen Unzucht gehabt zu haben. Sechs Jahre vorher starb Theis zu Mertesdorf, ein Müller, 
unter der Hand des Scharfrichters von St. Maximin, nachdem er beschuldigt wurde, ein 
vierjähriges Kind in den Wald gelockt, missbraucht1160 und getötet zu haben; er gestand, ein 
Werwolf zu sein und das Kind verzaubert zu haben.1161 Lorey berichtet, das im 
Halsgerichtsprotokoll von Henrich Schäfer [sic] der Großteil mit Teufelspakt, 
Werwolfsverwandlung und sexuellen Aspekten befasst ist, aber Maleficien kaum diskutiert 
werden. In den 21 Teilen des Geständnis von Jost Michel (mit Schäfer 1629 hingerichtet) 
beinhalteten den Teufelspakt zwölf, Sexualität sechs Teile, und sechs andere Themen.1162 
 
 
 
NACHWORT 
 
In Saudi Arabien wartete Mitte Februar 2008 die Analphabetin Fawza Falih auf ihre 
Hinrichtung. Sie wurde von mehreren ZeugInnen, darunter einem an Erektiler Dysfunktion 
leidenden Mann, der Hexerei beschuldigt, welche nach islamischem Recht ein schweres 
Verbrechen darstellt. Die Frau gestand unter der Folter, mehrere Menschen verzaubert zu 
haben. Obwohl sie ihr Geständnis widerrufen hat, wartet der Henker auf sie. NGOs 
protestieren.1163 
  
Das Grauen schleicht sich an im Namen des Guten und im Namen Gottes, es verbirgt sich 
hinter Nebelschwaden der Ignoranz, des Schleiers der Dummheit, hinter dem Vorhang des 
Absurden, es tarnt Nichtwissen mit Vernunft, rechtfertigt Mord mit Ratio und Religion, 
verübt Verbrechen mit eifriger Hilfe der Justiz und legitimiert sie als Verhinderung, als 
Bestrafung von Verbrechen, welche sogar die Zustimmung ihrer Opfer fordern. Verbrechen, 
die es niemals gegeben hat; Menschen diffamieren Unschuldige. Der Teufel kommt durch die 
Kirchentür, predigt von der Kanzel im Namen der Wahrheit, der Wissenschaft und der 
Dreifaltigkeit, er trägt das Gewand der Bischöfe, von Gelehrten, Priestern, Professoren, von 
Menschen wie du und ich. Er spricht von Reinwaschung und Moral, wenn er den Henker 
schickt. Menschen tun teuflisches, wenn sie jagen, was sie für den Teufel halten. 
 
                                                 
1159 Lorey, Werwolfstereotyp, 156. 
1160 Lorey, Werwolfssegner, 76. 
1161 Olischläger und Theis nach Lorey, Werwolfstereotyp, 156. 
1162 Ebd., 157. Es sei angemerkt, dass die Summe der Fragen 24 beträgt. 
1163 diestandard.at/?url=/?id=1203066934597 Erstellt am 15.2.2008, zuletzt eingesehen 15.2.2008, 20:00 Uhr. 
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Sexualitäten untrennbar mit neuzeitlicher 
Hexerei verbunden waren. Die Berichte sind durchsetzt von sexualisierten Symbolen wie 
Hörner, Kannibalismus, Kinder Fressen oder Tierverwandlung bei beiden Geschlechtern. 
Schon auf die mythologischen Wurzeln, die sie vorbereitenden Erzählungen, aber auch auf 
moderne, populäre Hexereivorstellungen trifft dies zu. Sexualität war im spätmittelalterlichen 
Christentum stark mit Sünde assoziiert und galt quasi als Türöffner für den Satan. Während es 
im Frühmittelalter die Dämonen und Gottheiten waren, die wegen ihres sexuellen Verlangens 
zu den Menschen kamen, behauptete die christliche Dämonologie, es seien die Frauen, die in 
den Teufelswesen die Möglichkeit gesehen hätten, ihre unersättliche Wollust zu stillen, wobei 
die Dämonen mit ihnen verkehren, um Böses zu tun, weniger um die eigene Lust zu stillen. 
Die Figur des männlichen Hexers wurde nicht sexualisiert, man ging nicht davon aus, dass 
Männer von Natur aus zu Hexerei oder sexuellen Ausschweifungen neigen, wie dies 
bezüglich des weiblichen Geschlechts von den Autoren behauptet wurde. Dies lag am 
Frauenbild, das von einer Ideologie präsentiert wurde, die sich durch massive Einmischungen 
in die private Sexualität der Menschen kennzeichnete und eine sexualisierte Charakterisierung 
von weiblichen Wesens tradierte, die zu Ungunsten der angeblichen Hexen wirkte. 
Einige Hexentaten waren sexueller Natur, auch der Schadenzauber zielte häufig auf die 
Sexualität: Maleficische Impotenz bei Männern, Liebe und Hass zwischen Eheleuten, Störung 
vom Fruchtbarkeit, Schwangerschaft und Geburt, Behinderung der sexuellen Normen von 
christlicher Ehe und Ordnung wie auch des Zölibats. Abtreibung oder Methoden zur aktiven 
Geburtenkontrolle gehörten nicht dazu. Der Kern der Hexerei war die Teufelsbuhlschaft, 
welche nicht mit dem Satan selbst, sondern seinen Dämonen praktiziert wurde. Jede Hexe und 
jeder Hexer hatte einen eigenen, persönlichen Buhldämon als Begleiter. Diese schrieben ihnen 
ihre Maleficien vor und brachten ihnen manchmal die Zauberei bei. Gelegentlich wurden sie 
als Helfer beim Infantizid beschrieben. Die Buhlschaft, mit welcher der Pakt eigentlich erst 
besiegelt war, galt als Quintessenz der Zauberei und wurde stets ausführlich in den 
Verhandlungen erfragt, jedoch in einer relativ züchtigen Art und Weise. Der Akt selbst wurde 
als äußerst unangenehm demonstriert und stand völlig im Gegensatz zum angeblichen 
Charakter der unbefriedigbaren Lüsternheit der Hexen und den Motiven der Frauen, solche zu 
werden. Anders als in antiken Berichten von Geschlechtsverkehr zwischen Menschen und 
übersinnlichen Wesen hatten die Hexen keinerlei Vorteile davon. Dabei ist festzustellen, dass 
man die Dämonen keinesfalls für widernatürlich hielt und deren Sexualität nicht grundsätzlich 
als pervers angesehen wurde. 
Das Hexenwerk war ebenso auf Unfruchtbarkeit angelegt wie es die Dämonen schon waren, 
die nur mit geraubtem Samen von Onanisten oder Schlafenden "Wechselbälger" zu zeugen 
vermochten.  
Die sich erst später entwickelnde Sabbatidee, von der Verfolgung der KetzerInnen und der 
jüdischen Minderheiten übernommen, schuf die Massenprozesse, da sie umfassende 
Denunziationen über die vermeintlichen Mitglieder der "Hexensekte" erst ermöglichte, wobei 
das sexuelle Element des dort stattfindenden "Hexentanzes" dazu keinen Beitrag leistete und 
vorrangig in den theoretischen Schriften, nicht aber in den Gerichtsakten erwähnt wurde. Das 
Strafrecht musste zu Beginn der Hexenprozesse in keiner Weise verändert werden, wenn die 
Grundlagen auch zweifellos von Geistlichen gelegt wurden. Die ProtestantInnen waren 
ebenso eifrige Hexenjäger wie die KatholikInnen. Teilweise versuchten die Konfessionen sich 
gegenseitig mit Verfahren zu übertrumpfen, um zu beweisen, wer sich mehr um die 
Durchsetzung des "göttlichen Willens" bemühe. Namhafte Dämonologen und 
Hexeninquisitoren hatten sich als innerkirchliche Reformatoren der Priester und der Klöster 
hervorgetan. Diese Motivation wurde durch die Kirchenspaltung erhöht. Wesentliche und 
bisher unterschätzte Voraussetzung für die Ereignisse war die sehr junge, ursprünglich 
religiös motivierte hochmittelalterliche Vorstellung, dass die weltliche Herrschaft von sich 
aus Verbrechen zu suchen und zu bestrafen hätte (Inquisitionsprinzip).  
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Die populärwissenschaftliche Anschauung, eine allgemeinen Sexualneurose der Bevölkerung, 
das Klerikerzölibat oder psychische Erkrankungen der Dämonologen sei Ursache der 
Hexenvorstellungen gewesen, muss als revidiert angesehen werden. Die Beschreibungen der 
von Hexenden geübten Sexualverbrechen waren erstaunlich beschränkt und gesittet. Von 
einem allgemeinen Tabu der geistlichen Autoren, über Sexualitäten zu schreiben, kann 
gleichfalls keine Rede sein, wenn man von der Sodomie absieht. Zahlreiche damals bekannte 
und auch strafrechtlich verfolgte Sexualdelikte und sexuelle Handlungen fanden aus 
unterschiedlichen Gründen keinen Eingang in die Hexereivorstellungen, selbst wo historische 
Vorläufer der Teufelsvorstellungen dies nahe gelegt hätten, wie etwa die Satyrn. Die 
Erörterung der nicht thematisierten Sexualitäten ist beredetes Beispiel dafür, dass nicht 
wahllos, krankhaft, voyeuristisch oder inflationär nach jeder möglichen Information zu 
Sexualität gesucht wurde. Die Juristen waren nicht gezielt auf intime Details aus. Dagegen 
wurde Intimität und Scham von den Henkern gezielt eingesetzt, um Geständnisse zu 
provozieren. Eine Ausnahmeerscheinung waren die Kinderprozesse, die häufig bei näherer 
Betrachtung auf sexuelle Traumatisierungen hinweisen. Generell unterschieden sich die 
sexualisierten Berichte der Kinder außerordentlich von denen der Erwachsenen, sie waren 
deutlich ausschweifender und origineller als jene der erwachsenen Hexer und Hexen. Deren 
Geständnisse waren stereotypisiert und fußten auf den Vorgaben der Verfolger, teilweise auf 
den theologischen Auffassungen. Sie geben nur beschränkt Auskunft über das private Leben 
jener Menschen. Die "verkehrte Welt", welche Luzifer angeblich mit den Hexenden schaffen 
wollte, beschrieb eine Gegenwelt, die zum Grossteil auf der Umkehrung oder Verhöhnung 
bekannter christlicher Rituale und Traditionen bestand, also kaum "Neues" schuf. Hexerei galt 
auch als politische Revolution, einige Motive wurden auch von Aufständischen auf die 
Zauberei übertragen, setzten sich aber kaum durch (z.B. männliche zauberische 
Bogenschützen). Wesentlich ist, dass die stärkere bzw. alleinige erotische Assoziation der 
Frau nicht eine anthropologische Konstante, sondern eine kulturelle Konstruktion war, die 
sich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder veränderte. Frauen konnten zum gelehrten 
Diskurs nicht beitragen, da sie von allen Ämtern und der Wissenschaft ausgeschlossen waren. 
Die Naturalisierung jener beschriebenen Persönlichkeit der sexuellen Frau wurde ihr negativ 
angerechnet, während sie bezüglich des Mannes eindeutig zu seiner Verteidigung diente, etwa 
als angeblicher "Triebtäter". Dies verbunden mit einer Stereotypisierung verhinderte auch 
Kritik an den Konzepten. Wie könnte man anzweifeln, was Teil der "Natur" ist! Die 
Inszenierungen von Geschlechter–Stereotypen in den Hexereiprozessen sind nicht 
überschätzbar und beeinflussten die Ereignisse in allen Regionen.  
Kindsmord und illegitime (nicht jedoch legitime) Sexualitäten wurden in den Prozessen 
thematisiert, dadurch verwickelten sich die Betroffenen häufig in Hexereianklagen. 
Unerwünschte und illegitime Beziehungen wurden in manchen Fällen von außen durch eine 
Hinrichtung beendet. Vielfach beruhten derlei angebliche Beziehungen nur auf Gerüchten 
oder falschen Anschuldigungen. Sehr oft ist nachzuvollziehen, dass reale sexuelle 
Handlungen umgedeutet wurden und die Beschreibungen der Buhlschaft prägten. Zumeist 
kamen diese "Umdeutungen" von den Hexenden selbst; im Fall der Ramingsteiner 
Bettlerhochzeit stammte sie vom Gericht und wurde erst nachträglich von den Angeklagten 
übernommen. Weniger darf man aus den erörterten Gründen davon ausgehen, dass 
persönliche Wünsche der Inhaftierten sie zu ihren Aussagen motivierten. Denn "die Folter 
macht die Hexen", schrieb Spee in seinem viel beachteten, doch wirkungslos gebliebenen 
Werk, Folter und Rechtsüberschreitungen machten neben mehren Formen von 
Sonderverbrechens–Gesetzgebungen die ausufernden Hexenverbrechen mit den erlogenen 
Geständnissen (confessio est regina probationum, "Beweis aller Beweise"!) erst möglich. 
Doch sind darüber hinaus eine große Zahl der Prozesse von grausamen Rechtsübertretungen 
und grauenvollen Haftbedingungen geprägt. Der Beweis aller Beweis schuf in erster Linie 
Unwahrheiten. Gefoltert wird heute noch – dennoch haben Abu Ghuraib und Guantanamo 
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keine Hexer hervorgebracht. Es fehlt dazu die Ideologie, die religiöse Motivation und der 
juristische Auftrag, nach Häresien zu fahnden und die Beschreibung einer ganz bestimmten 
Art von Personen, die zu richten sein sollen. Die "neuen Hexen" scheinen weder Heilerinnen, 
weise Frauen oder Teufelsbündler, noch Frauenrechtlerinnen oder KetzerInnen zu sein, 
sondern Terroristen. Aufgrund des männlichen "Monopols" auf Gewalt, politischen Einfluss 
und Terror sind fast alle unter dem Mandat des Terrorismus inhaftierten Personen Männer. 
Verschwiegen soll an dieser Stelle nicht werden, dass es seit Jahrzehnten in Afrika 
regelmäßig Hexereiprozesse mit Hunderten Opfern gibt. 
 
Immer wieder erkennt man, dass aktuelle Probleme und Ideen in die Vorstellungen, die man 
von Hexen und ihren Taten hatte, eingebunden wurden. Unwetter und klimatische 
Zuspitzungen, Hungersnöte, Agrarkrisen, Seuchen, Räuberbanden, Scharren entlassener 
Söldner, Aggressionen gegen die anwachsende Zahl der Armen und Bettelnden, das 
Bevölkerungswachstum jener Epoche, dass zu einem Lohndumping führte, die Inflation – all 
das scheint Hexereianklagen erleichtert zu haben. Es sei an den Fall jener Kinder erinnert, die 
sich von der Haft erhofft hatten, einmal satt zu werden. Verarmte Gruppen und Bettler waren 
in Österreich besonders häufig im Visier der Verfolgungen, anderswo waren es Fremde und 
Zugezogene. In Einzelfällen spielte die Aneignung von Vermögen und die Vernichtung 
politischer Gegner und ihrer Familien eine Rolle. Doch diese Wünsche und Nöte allein 
ermöglichten noch keine Hexereiprozesse, es bedurfte der gezielten und strategisch 
ausgefeilten Entwicklung des theologischen Hexenstereotyps und die vor allem durch 
Predigten und Flugblätter ins Volk gebrachten, relativ neu zusammengestellten 
Anschauungen, die allgemeine Anerkennung fanden und kaum angefeindet wurden, wobei die 
Kritiker schärfste Attacken bis hin zur Hinrichtung erleiden konnten. Manchmal war aber 
nicht Not, sondern einfach Gier der Auslöser von Prozessen.  
Die Erfindung des Buchdrucks war sehr wichtig zur Verbreitung der Anschauungen, mehrere 
Dämonologien gehörten zu den ersten Bestsellern der Geschichte. Das Interesse war groß.  
Schlechte Ehen und von Gewalt und Not geprägte familiäre Verhältnisse hinderten Menschen 
oft daran, ihren angeklagten Verwandten zu helfen, was zwar meist, aber nicht immer 
erfolglos war. Hatte die Folter aber einmal begonnen, half kaum noch etwas zurück zu 
physischer Integrität und Freiheit. Selbst die Tortur ohne Geständnis zu überstehen, reichte oft 
nicht dazu aus. Eines der gefährlichsten Umstände war die Verwandtschaft mit Hingerichteten 
Hexern oder Hexen. Oft Jahre später wurden, z.B. bei einer neuen regionalen 
Verfolgungswelle, Nachkommen inhaftiert, ebenso kam es vor, dass über Jahrzehnte schon in 
dem Gerücht stehende Menschen, mit dem Teufel einen Bund geschlossen zu haben, plötzlich 
verhaftet wurden. Prinzipiell konnte jeder Mensch in den Verdacht der Hexerei gelangen, seit 
dem 17. Jahrhundert immer mehr auch Kinder. Traumatisierungen dürften die Ursache für 
deren Selbstdenunziationen gewesen sein, wesentliche Hinweise sprechen dafür, zumindest in 
einigen der Kinderprozesse sexuelle Traumata und Sexualverbrechen dafür verantwortlich zu 
sehen. Kriege beendeten mehrfach Massenprozesse, da die notwendigen Ressourcen plötzlich 
nicht mehr vorhanden waren. Die Notlage von Angeklagten wurde oft ausgenutzt, um 
Sexualverbrechen zu begehen. Das Gerücht, Hexende wären in der Haft häufig deren Opfer 
geworden, hält sich hartnäckig, ist aber nur selten zu belegen.  
 
So beeindruckend regionale Unwetter auf kleinsten Territorien gewesen sind, sie allein 
schürten die Scheiterhaufen nicht. Auch wenn die Nachbarin, mit der eine Bauersfrau im 16. 
Jahrhundert zerstritten war, als Hexe verbrannt wurde, weil ihr Feld vom Hagel verschont 
bliebt – Wetter allein machte keine Hexerei, Hungersnot macht keine Hexerei, auch Folter 
allein nicht, obwohl es jener dazu viel eher bedurfte als einer zerstörten Jahresernte. Nur die 
Kumulation der Umstände, die Übereinstimmung von Volksglauben, Gelehrten religiösen 
Spezialisten und weltlicher Autoritäten mit dem Recht machte die Hexenverfolgungen 
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möglich. Nicht überschätzen kann man auch die Rolle, welche die Psychologie der Folter 
dabei spielt. Als Wendepunkt der Moral, an dem das persönliche Grauen willkürlich (ohne 
anerkannte Beweise) vor der bewusst und geplant eingesetzten Tortur eingesetzt wurde, 
wurde es möglich, dass die Grenzen des Machbaren und des Realisierten immer weiter 
überschritten wurden. Jeder und jede wusste, dass bei der Hexenverfolgung das "Normale" 
außer Kraft gesetzt wurde, selbst jene, die nicht mehr ganz "bei Trost" waren, um auf 
Montaigne zurückzukommen.1164 Durch die ständigen Übertretungen dieser Grenzen von 
Würde und Gefühl, die zur Routine wurden, verloren die direkt in die Prozesse verwickelten 
ständig an Zurückhaltung – im Gegensatz zu Gutachtern und Juristen an den urbanen 
Fakultäten, die nicht vor Ort anwesend waren, kaum Folter erlebten und tendenziell mit 
Zurückhaltung reagierten. 
 
Die "verkehrte Welt", welche die Hexensekte und der Fürst der Hölle angeblich einsetzen 
wollten, war keine von Frauen regierte, sie ging kaum über die Vorstellung eines Koitus, in 
dem die Frau eine als überlegen interpretierte Stellung einnahm, und ein zänkisches Weib, das 
ihren Ehemann dominiert und Kinder tötet, hinaus; die sozialen Standards glaubte man 
ebenfalls unter des Teufels Herrschaft erhalten, allerdings schmecke das Essen nicht. Im 
Grossen und Ganzen blieben Geschlechterstereotypen und soziale, wirtschaftliche, religiöse 
und gesellschaftliche Normen innerhalb der Gegenwelt des Teufels und am Sabbat aufrecht. 
Die Definitionen von Weiblichkeit bei den Dämonologen waren direkt von zeitgenössischen 
Schriften und alten frauenfeindlichen Ideen inspiriert. Die Ängste, die man vor dem Teufel als 
Regenten hatte, waren sehr wenig utopisch, sondern entstammen wie auch die Aussagen 
zumeist der realen Lebenswelt der Angeklagten: Verachtung ihres Glaubens, herrische 
Weiber, Diebstahl von Nahrungsmitteln, Schatzsuchen mit magischer Hilfe, Wahrsagen, 
schlechtes Wetter, Tod, Bewirken von Impotenz und Krankheit, das Verhindern von 
Nachwuchs, sexuelle Unzucht vor allem am Sabbat und mit jenseitigen (recht menschlich 
dargestellten) dämonischen Buhlen und die alte Idee, einige von ihnen würden sich in 
Werwölfe verwandeln, um die Menschen und ihre Güter anzugreifen. Dass die Hexen nicht 
wirklich reich und glücklich wurden, erklärte man nicht mit seiner Inexistenz, sondern damit, 
dass er böse sei und eben seine Versprechen nicht halte, alles sei Lug und Trug und 
Täuschung. Wie Recht man damit hatte, sollte erst das 18. Jahrhundert zeigen.  
Eines der Ursachen dafür, dass sich lange Zeit keine wirksame Gegnerschaft zum 
Hexenglauben durchsetzen konnte war, war nicht, dass die wenigen GegnerInnen selbst für 
Freunde des Teufels gesehen wurden und mit dem Tod bedroht waren und ebenso wenig, dass 
sie meist die Existenz von Hexenden und dem Teufel für eine Tatsache hielten, sondern dass 
es keine Hexen gab. Alle glaubten natürlich, ihnen könnte ja nichts passieren, weil sie ja 
wussten, dass sie nicht zauberten oder Gott abgesagt hatten. Dies verhinderte die Etablierung 
einer wirksamen Lobby gegen die absurden Prozesse. Die Anschuldigungen waren so absurd 
und verwirrdend, dass sie das Vertrauen in den eigenen "Hausverstand" außer Kraft setzten. 
Lokale Notzeiten wie Seuchen, Hunger und die "kleine Eiszeit", die Klimaveränderungen und 
agrarische Veränderungen erzwang, dürfte mancherorts die Ängste geschürt haben, aber nicht 
überall. Die Verwandtschaft mit Verurteilten war einer der gefährlichsten Umstände für 
Betroffene. Man ging davon aus, dass Hexen und Hexer ihren Kindern das Zaubern 
beibringen und sie dem Teufel weihen; die Hinrichtung setzt voraus, dass eine 
Verfolgungswelle aktuell war. Beim Vergleich mit Randzonen wie Island oder Osteuropa 
wurde klar, dass es kein "typisches Hexereiverfahren" gab, die Ausnahmen bestätigen die 
Regel. Für jede häufige Erscheinung finden sich Gegenbeispiele: Eine positiv bewertete 
Werwölfin ohne Besen, welche für gutes Wetter zuständig war und als Erntegottheit gesehen 
wurde, ist nur eines von ungezählten. 

                                                 
1164 Vgl. Zitat am Anfang dieses Textes. 
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Es gibt zahlreiche Themen der Sexualitäten der Hexenden, die wert wären, genauer erforscht 
zu werden, ein ausführlicher Vergleich mit den Opfern der Inquisition wäre lehrreich, 
desgleichen eine genauere Untersuchung der Weges, auf dem die Buhlschaftsvorstellungen in 
die Hexereiideen eindrangen. Auch eine genauere Aufarbeitung der Kinderprozesse steht 
noch aus. Daneben gilt, sich nicht dem "Schlaf der Vernunft" hinzugeben, der nach Goya 
Ungeheuer gebiert, sondern "bei Trost zu bleiben".  
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ABSTRACT  
 
Sexualitäten waren untrennbar mit der europäischen Hexereiverfolgung verbunden. Dies 
betraf einerseits reale Sexualitäten (etwa wenn illegitime Handlungen wie Unzucht zu einem 
Hexenprozess führten), andererseits irreale wie den niemals stattgefundenen Geschlechtsakt 
mit den BuhldämonInnen. Der "Teufelspakt", der mit Dämonen, die ihr Geschlecht und ihren 
Körper verwandeln konnten, vollzogen wurde und den Pakt rechtsgültig machte, war ebenso 
wie auch die angeblich von den Mitgliedern der imaginären "Hexensekte" verübten 
Schadenzauberdelikte durchdrungen vom Thema Sexualität und damit verbundenen Aspekten 
des menschlichen Alltags. Fruchtbarkeit, Schwangerschaft, Geburt, Impotenz, außerehelicher 
Geschlechtsverkehr und Untreue während einer bestehenden Ehe (Unzucht), Infantizid, 
illegitime Beziehungen, etwa mit Priestern, die Ramingsteiner Bettlerhochzeit (die 
Inszenierung einer Heirat nach Art des Faschings) oder unerwünschte Ehen konnten 
Menschen in Prozesse verwickeln und waren angebliche Ziele des Schadenzaubers. Selbst als 
Hexende angeklagte Kinder und Werwölfe beiderlei Geschlechts wurden sexualisiert und ihre 
angebliche oder reale Sexualität in den Prozessen thematisiert.  
Von den theologischen Abhandlungen vom 15. bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts wurden 
in der vorliegenden Diplomarbeit hauptsächlich Johannes Niders Formicarius (ca. 1437), 
Heinrich Kramers Malleus Maleficarum (1486), Peter von Binsfelds Tractat Von Bekanntnuß 
der Zauberer unnd Hexen Ob und wie viel denselben zu glauben (1590) und Francesco Maria 
Guazzos Compendium Maleficarum (1608) erörtert.  
Behandelt wurden zudem in den Prozessen kaum oder gar nicht zur Sprache gebrachte 
Sexualitäten wie Homosexualität, verschiedene Arten von Empfängnisverhütung oder 
Abtreibung, legitime sexuelle Praktiken, sexuelle Befriedigung oder Verweigerung von 
Frauen, Prostitution, sexualisierte Gewalt, Masturbation, Inzest, Oralverkehr, Sodomie und 
die möglichen Gründe für das Desinteresse der Verfolgenden an diesen Varianten.  
Das zeitgenössische Frauenbild, Misogynie und die Rolle von Geschlechterstereotypen auf 
die Prozesse, die in vielen Regionen zu dem hohen Frauenanteil unter den Opfern der 
Hexereiverfolgung führten wurden ebenso angesprochen wie die Vorstellungen von der 
vermeintlich "natürlichen" wollüstigen Sexualität der Frau, die sie dem Teufel geneigter 
mache als der Mann. Dieses Bild von Sexualität kehrt jedoch in den erfolterten Geständnissen 
nicht wieder, ganz im Gegenteil wurde die Buhlschaft durchwegs als unangenehm und 
schmerzhaft beschrieben; so wurde dieser Akt bereits in den Dämonologien beschrieben. 
Geschlecht spielte während der Verfolgungen eine zentrale Rolle, wie sich an den 
Dämonologien zeigen lässt, die vermeinten Delikte waren häufig einem bestimmen 
Geschlecht zugeschrieben. Das historiographische Interesse an der Frage, ob die 
Hexenverfolgung eine "Frauenverfolgung" gewesen sei, wurde thematisiert und als falsche 
Herangehensweise an die Thematik interpretiert.  
Die Beschreibung und Behandlung des Körpers der Hexenden, der durch Schmerz, Folter und 
Geständnis zu reinigen sei, der als "Beweis" galt, an dem die Folterknechte als Experten die 
Hexerei ablesen könnten (Stigma Diaboli, Schmerzfreiheit, Unfähigkeit zu Weinen) ist nur 
eines der Exempel, an denen die Theoretiker die Hexerei als "Gegenwelt" kennzeichneten. 
Stigma als Stigmata, Hochzeitsnacht als Buhlschaft, Homagium als Hochzeit, Sabbat als 
Hochzeit und Teufel als Gott sind nur einige der Pendants jener teuflischen Welt als 
"Verkehrung" zur christlichen. Der Pakt wurde durch den Körper geschlossen und an ihm 
markiert. Die Folter, deren psychische Dynamiken erörtert wurden, brach den Willen jener 
der "Peinlichen Frage" unterzogenen Menschen und ermöglichte das Gestehen 
stereotypisierter irrealer Sexualitäten. Häufig wurden dabei reale sexuelle Handlungen in 
Kontakte mit DämonInnen umgewandelt – etwa, wenn jemand aussagte, die BuhlInnen hätten 
sich ihnen in Gestalt ihrer Sexual– oder EhepartnerInnen genähert. Interessant ist dabei, dass 
noch in der Antike als ehrenhaft bewertete Kontakte zwischen übersinnlichen Wesen (meist 
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Göttern) und die erzwungenen sexualisierten Gewaltakte (etwa durch Satyrn) im Laufe der 
Zeit diskursiv in freiwillige Handlungen zwischen Menschen und jenseitigen dämonischen 
Wesen verwandelt wurden, deren Motivation außergewöhnlich große sexuelle Bedürfnisse 
der Hexen gewesen sein sollen.  
Zur Frage gestellt wurde die bisher von HistorikerInnen meist abgelehnte These, dass 
sexualisierte Gewalt eine Ursache für die Selbstanzeigen von Kindern gewesen sein könnte. 
Die Berichte von Sexualverbrechen traten in einigen Hexereiverfahren auf oder führten zu 
solchen Prozessen. Die Aussagen der Kinder, die vermutlich nicht genau wussten, was die 
Gerichtsleute "hören wollten", also was die wesentlichen Vorstellungen von strafbarer 
Hexerei beinhaltete, waren in ihren Aussagen deutlich kreativer als Erwachsene, die meist 
gestanden, um weiterer Folter entgehen zu können und ihre Geständnisse entsprechend 
anpassten. Versucht wurde die Widerlegung der vor allem in populärwissenschaftlichen 
Publikationen zu findende Anschauung, die Hexenverfolgung und der Eifer der zum Großteil 
zölibatären Verfolger und Theoretiker beruhe auf einer "Sexualneurose". 
Die Sabbatvorstellungen, die erst spät in die Hexereivorstellung Aufnahme fanden und die 
Massenprozesse ermöglichten, waren Voraussetzung für die hohe Anzahl der Opfer. Ebenso 
wesentlich war der Einsatz der Folter und Idee des Crimen Exceptum, womit die Grenzen des 
Strafrechts übergangen werden konnten. Die Peinliche Frage brachte die meisten Menschen 
erst dazu, niemals begangenen Straftaten, den Flug zum Sabbat, das Homagium und sexuelle 
Handlungen mit DämonInnen zu "gestehen".  
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